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 Kundeninformationsblatt 

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur vorgeschlagenen 
Versicherung. Bitte lesen Sie die untenstehenden Informationen 
vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung. 

1. Informationen zum Versicherer

Versicherer und Risikoträger ist die
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, 
Südwall 37 – 41, 44137 Dortmund
Vorstand: Dr. Gerrit Böhm (Vorsitzender), Celine Carstensen-Opitz, 
Klaus Keßner, Stefanie van Holt
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Maas
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 3134

Hauptgeschäftstätigkeit
Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG betreibt folgende Ver-
sicherungsarten: Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrt-, Sachversicherungen, 
Beistandsversicherung, sonstige Schadenversicherung.

Ihr Vertragspartner
Für den oben genannten Versicherer handelt namens und in Vollmacht 
als Assekuradeur die

Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH
Kornkamp 14, 26605 Aurich
Geschäftsführer: Tom Janzen
Sitz des Unternehmens: Aurich
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 1712

2. Informationen zur Leistung

Dem Vertrag liegen der Antrag sowie die beigefügten Versicherungs-
bedingungen, sofern Sie den entsprechenden Versicherungsschutz be-
antragen, zugrunde. 

Beitrag  und Beitragszahlung
Die Höhe des Gesamtbeitrags gemäß Ihrer gewünschten Zahlungsweise 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt oder im 
Versicherungsschein. Im Beitrag ist die gesetzliche Versicherungssteuer 
enthalten.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsweise der Beiträge können Sie dem Versicherungsschein sowie 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen.

Insbesondere weisen wir Sie darauf hin, dass wir bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung des ersten Beitrages – solange die Zahlung noch nicht bewirkt 
ist – vom Vertrag zurücktreten können. Im Falle des Rücktritts erheben 
wir eine Geschäftsgebühr in Höhe von 20 % des Jahresbeitrags ohne 
Versicherungssteuer. Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungs-
falls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 

Wenn Sie die Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht zahlen, kön-
nen Sie den Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Fällig-
keit des Beitrages können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Gültigkeitsdauer von Informationen
Wir weisen darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 
(Vorschlag, Produktinformationsblatt, Bedingungen) nicht unbefristet 
gültig sind. Beispielsweise können gesetzliche Änderungen dazu führen, 
dass diese Informationen nicht mehr aktuell sind.

3. Informationen zum Vertrag 

Zustandekommen des Vertrags
Nach der elektronischen Übermittlung Ihres Antrags erhalten Sie den 
Versicherungsschein. Mit dessen Zugang bei Ihnen ist der Versiche-
rungsvertrag abgeschlossen. Auf eine Frist, während der Sie an Ihren 
Antrag gebunden wären, verzichten wir.

Anzeigen und Willenserklärungen
Die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH handelt namens 
und in Vollmacht des Versicherers.
Die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH ist bevollmäch-
tigt, vertraglich obliegende Anzeigen, Willenserklärungen, Schadenanzei-
gen und Beiträge in Empfang zu nehmen sowie ausstehende Beiträge 
einzufordern und den dazugehörigen Schriftverkehr zu führen und Wil-
lenserklärungen jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Versicherungs-
vertrag (z. B. Rücktritt, Kündigung, Anfechtung) abzugeben. Die Beiträge 
gelten als beim Versicherer eingegangen, wenn sie bei der Ostfriesische 
Versicherungsbörse Assekuranz GmbH eingegangen sind.

Die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH ist beauftragt, 
gegenüber den Versicherungsnehmern und den betreuenden Vertriebs-
partnern die Annahme oder Ablehnung von Anträgen zu erklären.

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen einschließlich der für das Vertragsverhältnis 
 geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
 einschließlich der Tarifbestimmungen, 
• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (sofern gesetzlich vor-
 geschrieben) und 
• die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH, Assekuranzen
Kornkamp 14, 26605 Aurich
Telefax: 04941-60407-29, E-Mail: info@ov-boerse.de 

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-
fällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich bei 
jährlicher Zahlungsweise um 1/360, halbjährlicher Zahlungsweise um 
1/180, bei vierteljährlicher Zahlungsweise um 1/90 und bei monatlicher 
Zahlungsweise um 1/30 des im Antrag angegebenen Beitrags gemäß 
Zahlungsweise pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages 
wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden.



Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen 
werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufge-
führt:
 
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen: 

1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über 
die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das 
Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer; 

2.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versiche-
rer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personen-
vereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungs-
berechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorge-
hobenen und deutlich gestalteten Form; 

3.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbeson-
dere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des 
Versicherers; 

5.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszuwei-
sen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis 
nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

 
6.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere 

zur Zahlungsweise von Beiträgen;

7.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

8.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere 
über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes 
sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antrag gebunden sein soll; 

9.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und 
Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären 
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls 
zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgeho-
benen und deutlich gestalteten Form; 

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

  b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

11.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den ver-
traglichen Kündigungsbedingungen; soweit Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss 
des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13.  das auf den Vertrag anwendbare Recht; 

14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in die-
sem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit 
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrages zu führen; 

15.  einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang, dabei ist ausdrücklich dar-
auf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die 
Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde

Ende der Widerrufsbelehrung  

Laufzeit des Vertrags
Angaben über die Laufzeit des vorgeschlagenen Versicherungsvertrags 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt oder im Ver-
sicherungsschein.

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Die einzuhaltenden Fristen 
und sonstigen vertraglichen Regelungen finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht und Sprache
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Die Vertragsbedingungen einschließlich 
sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrags erfolgen in deutscher Sprache.

4. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Für Fragen steht Ihnen gerne der Vermittler dieses Vertrags zur Ver-
fügung. Falls Sie einmal eine Beschwerde haben sollten, werden wir 
alles versuchen, Sie zufrieden zu stellen. Sollte wider Erwarten eine 
Einigung nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bereich Versicherungen), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn; Postfach 1308, 53003 Bonn. 

Der Versicherer ist zudem Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V., 
Leipziger Straße 121, 10117 Berlin; Postfach 080632, 10006 Berlin 
(www.versicherungsombudsmann.de), einer Schlichtungsstelle im Sinne 
des Verbraucherstreitbeilegungsgesetztes (VSBG), und nimmt an dessen 
Streitbeilegungsverfahren teil. Bei dem Ombudsmann können Sie bei 
Streitigkeiten über Ansprüche aus Ihrem Vertrag eine Streitschlichtung 
beantragen, nachdem Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, 
unsere Entscheidung zu überprüfen.  

5. Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags und zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, 
insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten 
von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist 
grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft 
hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft 
verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), der europäi-
schen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze 
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen 
zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu 
können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet 
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unter www.volkswohl-bund.de abrufen können. Ebenfalls im Internet 
abrufen können Sie Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der 
Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge-
hende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir 
Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln 
aus oder übersenden ihn auf Wunsch per Post. Bitte wenden Sie sich 
dafür an:

Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH, Kornkamp 14, 
26605 Aurich. Sie können uns auch telefonisch unter 04941 / 60407-0 
bzw. per E-Mail unter info@ov-boerse.de erreichen.

oder

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Vertrag VBS, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund. Sie können uns auch telefonisch unter 0231/ 5433-
151 bzw. per E-Mail unter vertragvbs@volkswohl-bund.de erreichen.
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten 
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls bei der 
oben genannten Stelle geltend machen. Genauere Informationen zu 
Ihren Rechten und den rechtlichen Grundlagen der Datenverarbeitung 
können Sie unter www.prokundo.de abrufen.

6. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS)
Die informa HIS GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere 
Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die 
auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren 
Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall 
möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. 
Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden 
gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung 
nicht in Einklang zu bringen ist.
Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine 
ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre 
Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall 
über die Einmeldung von uns benachrichtigt.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder 
Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. 
Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse 
speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls rele-
vant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer 
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher 
Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-his.de.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet 
sind, uns die Fragen zur Vorversicherung und Vorschäden vollständig 
und wahrheitsgemäß zu beantworten, da wir die Angaben im Rahmen 
der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforder-
lich werden.
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3. Vertragsänderung

Kann die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Ver-
sicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil die Ostfriesische Versi-
cherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen der Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/
des Versicherers Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahr-
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden 
die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.

Auf dieses Recht wird die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz 
GmbH/der Versicherer Sie in der Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung der Rechte

Die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer 
kann ihre/seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ostfriesische Versiche-
rungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von der Ostfriesische Versicherungsbörse 
Assekuranz GmbH/dem Versicherer geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte müssen die Ost-
friesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer die 
Umstände angeben, auf die die Ostfriesische Versicherungsbörse 
Assekuranz GmbH/der Versicherer ihre/seine Erklärung stützen. Zur 
Begründung kann die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz 
GmbH/der Versicherer nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versiche-
rer kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn die Ostfriesische Versicherungs-
börse Assekuranz GmbH/der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Die Rechte der Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/des 
Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Damit die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der 
Versicherer Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen kann, ist 
es notwendig, dass Sie die im Antragsprozess gestellten Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelhei-
ten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der 
nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen die Ostfriesische 
Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat, wahrheitsgemäß und vollständig 
anzuzeigen. Wenn die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz 
GmbH/der Versicherer nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) nach gefahrerheb-
lichen Umständen fragt, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die Ostfriesische 
Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz 
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat die Ostfriesische 
Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer kein Rücktritts-
recht, wenn die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt die 
Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der Versicherer den 
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleibt der Versicherer 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
–  noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht der Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz 
GmbH/dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

2. Kündigung

Kann die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/der 
Versicherer nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli-
che Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt 
haben, kann die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

Das Kündigungsrecht der prokundo GmbH/des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn die Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH/
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Hinweise zur Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht
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Privathaftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG  Exclusive/ExclusivePlus

Produktinformationsblatt

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und Ihren 
konkreten Versicherungsumfang fi nden Sie in Ihren Vertragsunterlagen: Versicherungsantrag, Versicherungsschein, 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung, gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und 
Vereinbarungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. Die Ostfriesische Versicherungs-
börse Assekuranz GmbH handelt namens und in Vollmacht der VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG. Diese ist Risiko-
trägerin Ihrer Versicherung.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Privathaftpfl ichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen fi nanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit 
Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich sind.

Was ist versichert?

Gegenstand der Privathaftpfl ichtversicherung ist es, gegen 
Sie geltend gemachte Haftpfl ichtansprüche zu prüfen, 
berechtigte Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte 
Ansprüche abzuwehren.

Die Privathaftpfl ichtversicherung umfasst die wesentlichen 
Haftungsrisiken Ihres Privatlebens. Dazu gehören z. B.:

� Von Ihnen verursachte Schäden als Familien- und 
Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspfl icht über 
Minderjährige);

� Von Ihnen verursachte Schäden als Fußgänger oder 
Radfahrer im Straßenverkehr;

� Von Ihnen verursachte Schäden bei der Ausübung 
von Sport;

� Von Ihnen verursachte Schäden in Ausübung eines 
Ehrenamtes oder Freiwilligenarbeit;

� Für Schäden als Dienstherr der in Ihrem Haushalt 
tätigen Personen;

� Für Schäden durch Ihre kleinen, zahmen Haustiere;

� Von Ihnen verursachte Schäden als Bewohner einer 
Wohnung oder eines Einfamilienhauses – egal, ob Sie 
Mieter oder Eigentümer sind.

Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere 
Personen erstrecken, wie z. B. Ihre Ehe- oder Lebens-
partner und Ihre Kinder.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

� Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert? 

Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. 
Hierfür benötigen Sie eine separate Absicherung. 
Dazu gehören z. B.:

 Berufl iche Tätigkeiten (ausgenommen 
bestimmte nebenberufl iche Tätigkeiten);

 Das Führen von Kraftfahrzeugen;

 Das Halten von Hunden und Pferden (bis auf 
Blinden-, Signal- und Behindertenbegleithunde 
in den Deckungsvarianten Kompakt und 
Komplett). 

Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den 
vereinbarten Versicherungssummen. Wenn Sie eine 
Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist diese bei 
jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.

Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz?
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten ver-
sichern. Sonst müssten wir einen erheblich höheren 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus 
dem Versicherungsschutz herausgenommen, z. B. 
alle Schäden: 

! Aus vorsätzlicher Handlung;

! Zwischen Mitversicherten 
(Sach- und Vermögensschäden) 

! Aus ungewöhnlicher und gefährlicher 
Beschäftigung;

! Durch den Gebrauch eines versicherungs-
pfl ichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs.

!
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Wo habe ich Versicherungsschutz?

 Die Privathaftpfl ichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts 
 (z. B. Urlaub, Schüleraustausch) einen Haftpfl ichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

Welche Pfl ichten habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pfl ichten:
• Bitte machen Sie bei Antragsaufnahme wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend 
 gemacht worden sind.
• Sie sind verpfl ichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 
 Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das halbjährlich oder 
jährlich sein. Die Bezahlung der Beiträge kann nur mittels SEPA-Lastschriftmandat erfolgen.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den 
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag fristgerecht gekündigt.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag zum Ende des dritten Jahres sowie 
zu jedem darauf folgenden Tag kündigen.

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer sowie zu jedem darauf folgenden Tag kündigen. 
Eine Kündigung zum Ende der vereinbarten Vertragsdauer durch uns muss spätestens drei Monate vorher erfolgen.

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.

€
€



Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

– Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen privaten Risiken (Privathaftpflichtrisiken).
– Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltschadengesetz (besondere Umweltrisiken).
– Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken.
– Abschnitt A4 gilt für die Sofort-Sicher-Deckung.
– Abschnitt A5 gilt für weitere Bestimmungen und Leistungsgarantien.
– Abschnitt A6 gilt für Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und 
zur Beitragsangleichung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.
 
– Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung. 
– Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung.
– Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Privathaftpflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus 
(AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus) – Fassung Oktober 2018

Allgemeine Versicherungsbedingungen – ExclusivePlus
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Teil A

Abschnitt A1 
Privathaftpflichtrisiko

A1-1  Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes 
Risiko)

 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den 
Gefahren des täglichen Lebens als

 Privatperson

 und nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes 
oder Amtes.

A1-2  Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Ver-
hältnis zwischen den Versicherten (Versicherungsneh-
mer und mitversicherten Personen)

A1-2.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

A1-2.1.1  des Ehepartners und des eingetragenen Lebenspartners des 
Versicherungsnehmers

 (Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten lebt.);

A1-2.1.2  ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragen Lebens-
partnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder), bei volljährigen Kindern gilt die Mitversicherung 
jedoch nur, 

 – solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar 
anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche 
Erstausbildung Lehre und/oder Studium, auch Bachelor- 
und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang – 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). 

 – Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen 
Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des 
freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss 
an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

 Darüber hinaus sind volljährige, unverheiratete und nicht 
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder 
bis zu einer Dauer von einem Jahr auch dann mitversichert, 
wenn sie 

 – arbeitslos sind oder eine Aushilfstätigkeit ausüben und

 – nach der schulischen- oder beruflichen Erstausbildung / 
Studium auf die Einberufung zum Grundwehr- oder Zivil-
dienst warten oder nach der schulischen – oder beruf-
lichen Erstausbildung auf einen Studien- oder Ausbildungs-
platz warten;

A1-2.1.3  ihrer unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder) mit geistiger oder körperlicher Behinderung, wenn 
diese mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft oder dauerhaft in einer Behinderten- oder Pflegeein-
richtung leben;

A1-2.1.4 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 
lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
und dessen Kinder, diese entsprechend A1-2.1.2 und 
A1-2.1.3:

� – Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 
müssen unverheiratet sein.

� – Der mitversicherte Partner muss beim Versicherungsnehmer 
behördlich gemeldet oder im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen namentlich benannt werden.

� – Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder 
gegen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen mit 
Ausnahme der übergangsfähigen Regressansprüche von 
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten 
Krankenversicherungsträgern, sonstigen Versicherungs-
unternehmen, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden.

� – Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, 
die nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, 
endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft 
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner.

� – Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den 
überlebenden Partner und dessen Kinder A1-10 sinnge-
mäß;

A1-2.1.5 der Eltern- oder Großelternteile des Versicherungsnehmers, 
seines Ehegatten, seines eingetragenen Lebenspartners und / 
oder des nach A1-2.1.4 mitversicherten Partners einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft, die mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und dort behörd-
lich gemeldet sind. Die Mitversicherung erlischt nicht, wenn 
die mitversicherten Eltern oder Großeltern in ein Pflegeheim 
ziehen;

A1-2.1.6 der im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden und dort 
behördlich gemeldeten dauernd pflegebedürftigen Personen 
(mindestens Pflegegrad 2);

A1-2.1.7 aller weiteren Personen, die mit dem Versicherungsnehmer 
in häuslicher Gemeinschaft leben und dort behördlich ge-
meldet sind;

A1-2.1.8 der minderjährigen Übernachtungsgäste im Haushalt des 
Versicherungsnehmers während der Aufenthaltsdauer im 
Haushalt des Versicherungsnehmers, soweit nicht anderwei-
tig Versicherungsschutz besteht;

A1-2.1.9 der vorübergehend in die Familie eingegliederten unverheira-
teten Personen (z. B. Au-pair, Austauschschüler) während der 
Dauer der Eingliederung (mindestens drei aufeinanderfolgen-
de Übernachtungen im Haushalt des Versicherungsnehmers), 
soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht;

A1-2.1.10  der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche 
gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt.

.
A1-2.1.11 der Notfallhelfer aus der Tätigkeit, dass diese dem Versiche-

rungsnehmer und den mitversicherten Personen in einem 
Notfall freiwillige Hilfe leisten.

 Ein Notfall liegt vor, wenn sich eine versicherte Person in 
einer Situation befindet, in der eine unmittelbare Gefahr für 
ihr Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit besteht.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt.

A1-2.2  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestim-
mungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur für 
eine mitversicherte Person entsteht.
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A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risiko-
begrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, 
entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Ver-
sicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Obliegen-
heiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die 
mitversicherten Personen verantwortlich.

A1-2.5 Versichert sind (abweichend von A1-7.3 und A1-7.4):

 (1) Haftpflichtansprüche der versicherten Personen unterein-
ander wegen Personenschäden,

 (2) Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden der gemäß 
A1-2.1.9 vorübergehend in die Familie des Versicherungs-
nehmers eingegliederten Personen gegen den Versiche-
rungsnehmer und alle sonstigen Mitversicherten,

 (3) Übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungs-
trägern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungs-
trägern, sonstigen Versicherungsunternehmen, öffentlichen 
und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

A1-2.6 Single ohne Kind/er

 Sofern der Tarif „Single ohne Kind/er“ vereinbart ist (siehe 
Risikobezeichnung im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen), gilt Folgendes:

 (1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Einzelperson.

 (2) Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß 
A1-2.1.1 bis A1-2.1.9 sowie A1-6.1(1), A1-6.23.1, A1-10 
und A1-11 haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit.

 (3) Änderungen des Familienstandes oder Geburt eines Kindes 
sind dem Versicherer spätestens bis zur nächsten Beitrags-
hauptfälligkeit mitzuteilen. Sollte der Zeitraum zwischen 
der Änderung des Familienstandes bzw. der Geburt und 
der Beitragshauptfälligkeit weniger als einen Monat betra-
gen, verlängert sich die Meldefrist auf einen Monat nach 
der Änderung des Familienstandes oder der Geburt.

 (4) Heiratet der Versicherungsnehmer oder wird ein Kind ge-
boren, erweitert sich der Versicherungsschutz automa-
tisch auf die in A1-2.1 genannten Personen ab dem Zeit-
punkt der Heirat oder der Geburt, wenn die Meldung 
innerhalb der unter (3) genannten Frist erfolgt.

   Sollte die Meldung erst nach der genannten Frist erfol-
gen, besteht kein automatischer Versicherungsschutz.

 (5) Entsprechendes gilt für den im Sinn des Lebenspartner-
schaftsgesetzes eingetragenen Lebenspartner.

 (6) Für die eheähnliche Lebensgemeinschaft besteht Ver-
sicherungsschutz erst nach Beantragung und Dokumen-
tierung durch den Versicherer.

 Für A1-2.6 (4) bis (6) gilt: Ab Beginn der nächsten Haupt-
fälligkeit des Versicherungsvertrages ist der für den Familien-
Tarif vorgesehene Beitrag zu zahlen.

A1-3  Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs-
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergeben-
den Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt 
der Leistung;

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können;

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertrags-
leistung geschuldeten Erfolges;

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen. 

A1-3.3  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit 
sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder 
Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versi-
cherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

� – die Prüfung der Haftpflichtfrage,

� – die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und

� – die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtig-
ten Schadensersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer 
nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu 
führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine 
Kosten im Namen des Versicherungsnehmers. 

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignis-
ses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
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A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5  Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jah-
reshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteili-
gung)

A1-5.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt.

 Die Versicherungssummen betragen pauschal für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden

  25.000.000 Euro, 
 maximal 10.000.000 Euro je geschädigter Person.

A1-5.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 

 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zwei-
fache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

A1-5.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall 
(Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese

� – auf derselben Ursache,

� – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
 lichem und zeitlichem, Zusammenhang 

 oder

� – auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

 beruhen.

A1-5.4  Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch 
wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird 
die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haft-
pflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Ver-
sicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung 
nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche verpflichtet.

A1-5.5  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwa-
iger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch 
verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird 
die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente 
vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz 
in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6  Besondere Regelungen für einzelne private Risiken 
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und beson-
dere Ausschlüsse)

 A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private 
Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken 
geltenden besonderen Ausschlüsse. 

 Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, fin-
den auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen 
Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 – Leistungen 
der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse).

A1-6.1  Familie und Haushalt
  
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers 

 (1) als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Auf-
sichtspflicht über Minderjährige).

 
   Die Vereinbarung entfällt, sofern der Tarif „Single ohne 

Kind/er“ vereinbart wurde;

 (2) als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

 (3) als Radfahrer.

 Hierzu zählt auch die Nutzung nicht versicherungspflich-
tiger Elektro-Fahrräder und Pedelecs bis jeweils 25 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und / oder 250 Watt Motorleistung 
einschließlich der privaten Teilnahme an Radrennen.

A1-6.2  Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit

A1-6.2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus den Gefahren einer nicht verantwortlichen 
ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund 
eines sozialen unentgeltlichen Engagements (siehe auch 
A1-7.16).

 Hierunter fällt z. B. die Mitarbeit 

 – in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, 
Kirchen- und Jugendarbeit;

 – in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenver-
bänden;

 – bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musik-
gruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten 
Gruppen. 

 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem ande-
ren Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag.

A1-6.2.2 Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

 – öffentlich / hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürger-
meister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer 
für Kammern, Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr;  
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 – wirtschaftlich / sozialen Ehrenämtern mit beruflichem 
Charakter wie z. B. als Betriebs- und Personalrat, Ver-
sichertenältester, Vertrauensperson nach §§ 39 (2) Nr. 3 
und 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 (6) BGB.

A1-6.3 Tagesmutter / Tagesvater

A1-6.3.1 (1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der entgelt-
lichen und unentgeltlichen Tätigkeit als Tagesmutter / 
Tagesvater aus der Beaufsichtigung von zur Betreuung 
übernommenen minderjährigen Kindern (Tageskinder) 
im Rahmen des eigenen Haushalts, auch außerhalb der 
Wohnung, z. B. beim Spielen oder bei Ausflügen.

 (2) Mitversichert sind, abweichend von A1-7.3 und A1-7.4, 
Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden 

   – der Tageskinder untereinander;

   – der Tageskinder gegenüber der Tagesmutter / des Tages-
  vaters und deren eigenen Kindern.

 (3) Versichert ist auch die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der zu betreuenden Kinder während der Obhut bei den 
Tageseltern.

   Erlangt das Tageskind Versicherungsschutz aus einem 
anderen fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so ent-
fällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

   Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleis-
tung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung.

A1-6.3.2 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall ist auf 
5.000.000 Euro und für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres auf 10.000.000 Euro begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchst-
ersatzleistung.

A1-6.3.3 Ausgeschlossen ist die Ausübung der Tätigkeit für Betriebe 
und Institutionen, wie z. B. Kindergärten, Kindertagesstätten 
oder Kinderhorte.

 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Abhandenkommens von 

Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder.

A1-6.4 Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, Firmenprak-
tika, schulischen Betriebspraktika, Ferienjobs

A1-6.4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 
fachpraktischem Unterricht an einer Schule oder Universität 
(z. B. Laborarbeiten), Firmenpraktika, schulischen Betriebs-
praktika und Ferienjobs. Mitversichert ist hier die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von Universitäts- oder Schul-
eigentum.

A1-6.4.2 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall ist auf die für 
den Vertrag vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe dieses Vertrages je Versicherungsfall und auf die 
Jahreshöchstentschädigungsleistung.

A1-6.4.3 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.5 Verlust fremder Schlüssel

A1-6.5.1 Versichert ist, abweichend von A1-7.5, die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von 

 (1) fremden, zu privaten Zwecken übernommenen Schlüsseln 
und Schlüssel-Codekarten (auch General- / Hauptschlüssel 
für zentrale Schließanlagen), 

 (2) fremden, zu beruflichen / dienstlichen / amtlichen Zwecken 
vom Arbeitgeber / Dienstherrn übernommenen Schlüsseln 
und Schlüssel-Codekarten (auch General- / Hauptschlüssel 
für zentrale Schließanlagen,

 (3) fremden, im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft oder 
eines Ehrenamtes – gemäß A1-6.2 – übernommenen 
Schlüsseln und Schlüssel-Codekarten (auch General- / 
Hauptschlüssel für zentrale Schließanlagen),

 (4) Tresor- und Möbelschlüsseln sowie von privaten Schlüs-
seln für fremde Kraftfahrzeuge,

 die sich rechtmäßig in Gewahrsam des Versicherten befun-
den haben.

 Ersetzt werden die Kosten 

 – für den Ersatz von Schlüsseln und Schlüssel-Codekarten,

 – für einen notwendigen Austausch der Schließanlage,

 – für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss);

 – für die Bewachung des Gebäudes, solange die Schließ-
anlagen nicht ausgewechselt werden können, längstens 
bis zu zwei Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust der Schlüssel festgestellt wurde,

 – für Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden des Schlüssel-
verlustes, soweit aus einer anderen Versicherung kein 
Ersatz erlangt werden kann. 

A1-6.5.2 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall ist auf 
500.000 Euro und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf 1.000.000 Euro begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme dieses Vertrages je Versicherungsfall und auf 
die Jahreshöchstentschädigungsleistung.

 Für Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden des Schlüssel-
verlustes ist die Versicherungssumme auf 17.500 Euro je 
Versicherungsfall und alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die für den Vertrag verein-
barte Versicherungssumme je Versicherungsfall und die Jahres-
höchstentschädigungsleistung.

 A1-6.5.4 Ausgeschlossen bleiben

 – die Haftung aus dem Verlust von sonstigen Schlüsseln 
und Schlüssel-Codekarten zu beweglichen Sachen sowie

 – bei Wohnungseigentum die Kosten für die Auswechselung 
der im Sondereigentum befindlichen Schlösser (Eigen-
schaden). Die Leistungspflicht erstreckt sich nicht auf den 
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,

 – der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, Räu-
men oder Garagen, deren Betreuung (z. B. Verwaltung, 
Bewachung, Objektschutz) Aufgabe der gewerblichen, 
betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers oder einer versicherten Person ist oder war,

 – der Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des Ver-
sicherten von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen 
wurden.

A1-6.6  Haus- und Grundbesitz

A1-6.6.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Inhaber

 (1) einer oder mehrerer in der Europäischen Union, Norwe-
gen, der Schweiz, Island oder Liechtenstein gelegener 
Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigen-
tümer), einschließlich Ferienwohnung.
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   Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprü-
che der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen 
Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leis-
tungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

 (2) eines in der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, 
Island oder Liechtenstein gelegenen Ein- oder Mehrfami-
lienhauses,

 (3) eines Wochenend- / Ferienhauses,

 (4) von unbebauten Grundstücken bis zu einer Gesamtfläche 
von 17.500 Quadratmeter,

 (5) eines in der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, 
Island oder Liechtenstein auf Dauer und ohne Unter-
brechung abgestellten und fest installierten Wohnwagens,

 (6) aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung 
(nicht dem Eigentum) von im Ausland (weltweit) gelege-
nen Wohnungen und Häusern,

 sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken oder zu Wohnzwecken der durch die-
sen Vertrag mitversicherten Personen verwendet werden, 
einschließlich der zugehörigen Garagen, Gärten und Flüssig-
gastanks sowie eines Schrebergartens.

A1-6.6.2   Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in A1-6.6.1 
genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haftpflicht

 (1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-
nehmer in den oben genannten Eigenschaften, auch als 
Vermieter,  obliegen (z.  B. bauliche Instandhaltung, Be-
leuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 
Gehwegen). Das gilt auch für die durch Vertrag vom 
Versicherungsnehmer ausschließlich als Mieter, Pächter 
oder Entleiher übernommene gesetzliche Haftpflicht für 
Verkehrssicherungspflichten des Vertragspartners (Ver-
mieter, Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft;

 (2) aus der Vermietung von 

   a)  bis zu insgesamt drei einzeln vermieteten Wohn-
räumen – auch an Feriengäste und / oder zu gewerb-
lichen Zwecken vermieteten Räumen;

   b)  eines Kleingartens einschließlich Laube;

   c)  von maximal 2 Wohneinheiten (z. B. Wohnung(en) in 
einem Mehrfamilienhaus, Ferienhaus oder Ferienwoh-
nung in der Europäischen Union, Norwegen, der 
Schweiz, Island oder Liechtenstein); 

   d)  von Garagen und Stellplätzen, soweit diese zu den 
nach A1-6.6.1 mitversicherten Immobilien gehören;

   e)  von unbebauten Grundstücken bis zu maximal 
17.500 Quadratmetern 

   Wenn die nach a) bis e) genannten Begrenzungen über-
schritten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es 
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (A1-9);

 (3) aus dem Miteigentum an zu den Immobilien gehören-
den Gemeinschaftsanlagen wie z. B. gemeinschaftli-
che Zugänge (Durchgangswege) zu öffentlichen Straße, 
Privatstraßen, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Spiel-
plätze, Abstellplätze für Abfallbehälter;   

 (4) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubau-
ten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) – 
auch wenn diese in Eigenleistung oder mit Nachbarschafts-
hilfe durchgeführt werden:

   a)  ohne Bausummenbegrenzung bei Bauarbeiten an den 
vom Versicherungsnehmer selbstbewohnten Immobi-
lien an der Meldeadresse seines Erstwohnsitzes nach 
A1-6.6.1, 

   b)  bis zu einer Bausumme von 175.000 Euro für von der 
Meldeadresse des Erstwohnsitzes des Versicherungs-
nehmers abweichende Immobilien nach A1-6.6.1.

   Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser Versi-
cherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über 
die Vorsorgeversicherung (A1-9);

   Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, 
die sie während der Bauausführung in Eigenleistung ver-
ursachen.

   Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt.

 (5) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

 (6) der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser 
Eigenschaft;

 (7) aus der Unterhaltung von Photovoltaikanlagen / Solaranla-
gen (auch Luft-, Erd- und Wasserwärmeanlagen, Klein-
windanlagen, Mini-Blockheizkraftwerken), soweit diese zu 
den nach A1-6.6.1 mitversicherten Immobilien gehören. 

   Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die Verkehrs-
sicherungspflicht sowie die Einspeisung des Stroms in das 
Netz eines Stromversorgungsunternehmens. 

   Kein Versicherungsschutz besteht für elektrische Leitun-
gen auf fremden Grundstücken.  

 Für mitversicherte im Ausland gelegene Immobilien gelten 
die Regelungen gemäß A1-6.18.2 und A1-6.18.3.

A1-6.7 Besitz und Betrieb von Treppenliften / Treppenschräg-
aufzügen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und 
dem Besitz von Treppenliften / Treppenschrägaufzügen, die 
in nach A1-6.6 mitversicherten Immobilien eingebaut wur-
den.

A1-6.8  Allgemeines Umweltrisiko

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung. 

 Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie 
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, 
Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verur-
sacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausge-
breitet haben.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
aus Gewässerschäden. 

 Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltscha-
densgesetz siehe Abschnitt A2 (Besondere Umweltrisiken). 

A1-6.9  Abwässer und Allmählichkeitsschäden

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen 

 (1) Schäden durch Abwässer – auch aus dem Rückstau des 
Straßenkanals.

   Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden 
durch häusliche Abwässer.

 (2) Schäden, die durch allmähliche Einwirkung der Tempe-
ratur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) entstehen.
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A1-6.10  Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

 Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versiche-
rungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten gemieteten, Sachen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

A1-6.10.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Mietsachschäden ausschließlich an 

 (1) Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemie-
teten Räumen in Gebäuden;

 (2) mitgemietetem Invetar in zu privaten Zwecken gemiete-
ten Wohnräumen in Gebäuden.

   Voraussetzung ist, dass ein Dritter (z. B.  Hausrat- oder 
Wohngebäudeversicherer) nicht zu einer Ersatzleistung 
verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet;  

 (3) Beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen, 
Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen;

 (4) Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

   Voraussetzung ist, dass ein Dritter (z. B.  Hausrat- oder 
Wohngebäudeversicherer) nicht zu einer Ersatzleistung 
verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.

A1-6.10.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche wegen

� – Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

� – Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann,

� – Schäden infolge von Schimmelbildung.

A1-6.11  Sportausübung

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Ausübung von Sport.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche aus

 (1) einer jagdlichen Betätigung,

 (2) der Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeugrennen so-
wie ein zur Vorbereitung des Rennens von einem Ver-
anstalter organisiertes oder vorgeschriebenes Training, bei 
dem die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten geübt 
wird.

A1-6.12  Waffen und Munition

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem 
Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Muni-
tion und Geschossen.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

A1-6.13  Tiere

A1-6.13.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter oder Hüter von 

 (1) zahmen Haustieren z. B. Katzen, Kaninchen, Tauben,

 (2) gezähmten Kleintieren z. B. Singvögeln, Papageien, Hams-
ter, Meerschweinchen,

 (3) Bienen,

 (4) Blinden-, Signal- und Behindertenbegleithunden. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche 
Haftpflicht als Halter oder Hüter von

 – Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren.

  Dies gilt nicht für die unter (4) genannten Hunde;

 – wilden Tieren; 

  Dies gilt nicht für die unter A1-6.13.3 genannten wilden 
Kleintiere 

 – Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden.

A1-6.13.2  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers  

 – als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,

 – als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,

 – als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu priva-
ten Zwecken,

 soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche der Tierhalter oder Tiereigentümer sowie Fuhr-
werkseigentümer wegen Sach- und Vermögensschäden.

A1-6.13.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus dem erlaubten und nicht genehmigungs-
pflichtigen Halten und Hüten von im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers befindlichen wilden Kleintieren (z. B. Spinnen, 
Schlangen, Skorpione) zu privaten Zwecken.

 Die Versicherungssumme für diese Schäden ist auf 50.000 
Euro je Versicherungsfall und alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres begrenzt. 

 Soweit es sich um den Ersatz von Aufwendungen im Zusam-
menhang mit dem Wiedereinfangen der Tiere handelt, ist 
die Versicherungssumme auf 3.500 Euro je Versicherungsfall 
und alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres be-
grenzt.    

A1-6.14  Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger

A1-6.14.1  Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von 
folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeug-Anhängern:

 (1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
rende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbe-
dingte Höchstgeschwindigkeit;

 (2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit;

 (3) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

 (4) selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z. B. Aufsitzrasenmä-
her, Schneeräumer) und Golfwagen mit nicht mehr als 
20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

 (5) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig 
sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren.

A1-6.14.2  Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von unberechtigten 
Fahrern gebraucht werden. 
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 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt 
wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten 
verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten).

A1-6.15  Gebrauch von Luftfahrzeugen

A1-6.15.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch aus-
schließlich von solchen Luftfahrzeugen verursacht werden, 
die nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

 Versichert ist darüber hinaus das Halten, der Besitz und der 
erlaubte Gebrauch von

 
 (1) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die 

weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben wer-
den und deren Startmasse 5 kg nicht übersteigt,

 (2) ferngesteuerten Flugmodellen mit Motor (z. B. Modell-
flugzeuge, Helikopter, Quadro- und Multicopter) deren 
Startmasse 5 kg nicht übersteigt.

 Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz für Schäden 
durch die Steuerung der Flugmodelle über Flugverbotszonen 
gemäß Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) wie z. B. in unmit-
telbarer Nähe von Gebäuden von Verfassungsorganen, 
Bundes- / Landesbehörden, Kontrollzonen von Flugplätzen, 
Industrieanlagen, Wohngrundstücken, Naturschutzgebieten, 
Menschenansammlungen sowie Einsatzorte der Polizei und 
Rettungskräfte. 

A1-6.15.2  Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Ge-
brauch versicherungspflichtiger Luftfahrzeuge verursacht 
werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren 
Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch ge-
nommen wird.

A1-6.16  Gebrauch von Wasserfahrzeugen

A1-6.16.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch ausschließlich von folgenden Wasserfahrzeugen:

 (1) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel, Moto-
ren (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder 
Treibsätze;

 (2) eigene und fremde Wasserfahrzeuge mit und ohne Segel 
und / oder Motor (auch  Hilfs- oder Außenbordmotoren) 
mit einer Segelfläche bis maximal 15 qm  und / oder einer 
maximalen Motorstärke bis 15 PS;

 (3) eigene und fremde Windsurfbretter;

 (4) eigene und fremde Kitesport-Geräte (z. B. Kite-Drachen, 
Kite-Boards, Kite-Buggys);

 (5) eigene und fremde Jet-Ski mit einer maximalen Motor-
stärke bis 15 PS für die keine Führerscheinpflicht besteht;

 (6) fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren, soweit

   – diese nur gelegentlich gebraucht werden und

   – für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich 
 ist.

A1-6.16.2  Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Ge-
brauch von Wasserfahrzeugen verursacht werden, soweit der 
Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentümer, Besitzer, 
Halter oder Führer in Anspruch genommen wird.

A1-6.17  Gebrauch von Modellfahrzeugen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahr-
zeugen.

A1-6.18 Schäden im Ausland

A1-6.18.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle 
ausschließlich, wenn diese

� – auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im 
Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen 
sind oder

� – bei einem zeitlich unbegrenzten Auslandsaufenthalt inner-
halb der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, 
Island oder Liechtenstein sowie einem vorübergehenden 
Auslandaufenthalt bis zu fünf Jahren in den übrigen 
Ländern eingetreten sind. Versichert sind hierbei auch 
Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII und die gesetzliche Haftpflicht aus 
der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht 
dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen 
und Häusern gemäß A1-6.6.1(1) bis (3).

A1-6.18.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.18.3 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall 
innerhalb der Europäischen Union, Norwegens, der Schweiz, 
Islands oder Liechtensteins durch behördliche Anordnung 
eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen auf Grund 
seiner gesetzlichen Haftpflicht – mit Ausnahme von Verkehrs-
delikten – zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer die erforderliche Summe, begrenzt auf 
50.000 Euro je Versicherungsfall im Rahmen der Pauschal-
Versicherungssumme zur Verfügung. Die Versicherungs-
summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
ist auf 100.000 Euro begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchst-
entschädigung.

 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leis-
tende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution 
höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geld-
buße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schaden-
ersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution ver-
fallen ist.

 Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.19 Vermögensschäden

A1-6.19.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch 
Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind.

 
A1-6.19.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 

wegen Vermögensschäden

 (1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonsti-
ge Leistungen;
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 (2)  aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 (3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

 (4)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-
staltung;

 (6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

 (7)  aus Rationalisierung und Automatisierung;

 (8)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts;

 (9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen;

 (10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer 
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe 
im Zusammenhang stehen;

 (11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung;

 (12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

 (13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

A1-6.20 Übertragung elektronischer Daten

A1-6.20.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. 
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger.

 Dies gilt ausschließlich für Schäden aus

 (1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schad-
programme;

 (2) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 
bei Dritten und zwar wegen

   –  sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie

   –   der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten;

 (3) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch.

 Für (1) bis (3) gilt:

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass 
seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten 
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken 
(z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden 
bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. 
Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 
B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

A1-6.20.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nach-
folgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

 (1) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

 (2) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 
-Schulung;

 (3) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung, -pflege;

 (4) Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing;

 (5) Betrieb von Datenbanken.

A1-6.20.3   Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetre-
ten ist, wenn diese

� – auf derselben Ursache,

� – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitlichem Zusammenhang oder

� – auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

 beruhen.

 A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung.

A1-6.20.4   Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – insoweit abwei-
chend von A1-6.18 – Versicherungsschutz ausschließlich, 
soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäi-
schen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten 
geltend gemacht werden.

A1-6.20.5  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

 (1) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass 
der Versicherungsnehmer bewusst 

�   –  unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/
Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial 
of Service Attacks),

�   –  Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung 
zu zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, 
Trojanische Pferde);

 (2) Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen mit 

�   –  massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 
elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming),

�  –  Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden sollen;

 (3) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswid-
rigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewuss-
te Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

   A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-6.20.6   Versicherungssummen und Selbstbeteiligung

 Die Versicherungssumme für Schäden im Zusammenhang mit 
der Übertragung elektronischer Daten beträgt je Versiche-
rungsfall 25.000.000 Euro, maximal 10.000.000 je geschä-
digte Person. Diese Versicherungssumme stellt gleichzeitig 
die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatz-
leistung.
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A1-6.21  Ansprüche aus Benachteiligungen

A1-6.21.1  Versichert ist – insoweit abweichend von A1-7.10 – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Dienst-
herr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten 
Lebensbereich beschäftigten Personen wegen Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden (einschließlich immateri-
eller Schäden) aus Benachteiligungen. Gründe für eine 
Benachteiligung sind

 
 – die Rasse, 
 – die ethnische Herkunft, 

 – das Geschlecht, 

 – die Religion, 

 – die Weltanschauung, 

 – eine Behinderung, 
 – das Alter, 

 – oder die sexuelle Identität.

 Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem Recht, 
insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt werden, 
besteht Versicherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor 
deutschen Gerichten geltend gemacht werden. 

 Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen und 
Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Perso-
nen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

A1-6.21.2   Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 – die erst-
malige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen 
den Versicherungsnehmer während der Dauer des Versiche-
rungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein Haftpflicht-
anspruch geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungs-
nehmer ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein 
Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich mitteilt, einen 
Anspruch gegen den Versicherungsnehmer zu haben.

A1-6.21.3   Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

 (1) Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung 

   Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende 
Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der 
Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch 
fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifelsfall 
als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte 
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müs-
sen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

 (2) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteili-
gungen

   Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benach-
teiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr 
vor Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt jedoch 
nicht für solche Benachteiligungen, die der Versicherungs-
nehmer bei Abschluss dieses Versicherungsvertrags 
kannte.

 (3) Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Vertrags-
beendigung

   Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchs-
erhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, die bis 
zur Beendigung des Versicherungsvertrags begangen 
und innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr nach 
Beendigung des Versicherungsvertrags erhoben und dem 
Versicherer gemeldet worden sind. 

 (4) Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruchnahmen 

   Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem Ver-
sicherer während der Laufzeit des Vertrags konkrete Um-
stände zu melden, die seine Inanspruchnahme hinrei-
chend wahrscheinlich erscheinen lassen. 

   Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, die 
aufgrund eines gemeldeten Umstandes spätestens inner-
halb einer Frist von einem Jahr erfolgen muss, gilt die 
Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der Meldung der 
Umstände erfolgt.

A1-6.21.4   Versicherungssummen

 Die Versicherungssumme für Schäden aus Benachteiligung 
beträgt je Versicherungsfall 25.000.000 Euro, maximal 
10.000.000 Euro je geschädigte Person. Diese Versicherungs-
summe stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchst-
ersatzleistung.

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je Ver-
sicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.21.5   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

 (1) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den 
Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vor-
schrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt 
haben. 

   A1-2.3 findet keine Anwendung;

 (2) Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadensersatz 
mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und 
Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versiche-
rungsnehmer oder die mitversicherten Personen verhängt 
worden sind;

 (3) Ansprüche wegen
 
   –  Gehalt,

   –   rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, 
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, 

   –   Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Be-
endigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen 
sowie

   –  Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich 
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt.

A1-6.22 Persönlichkeits- und Namensrechtverletzungen

A1-6.22.1 Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtverletzungen.

A1-6.22.2 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt in der-
artigen Fällen 10.000 Euro.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstent-
schädigungsleistung.

A1-6.22.3 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.
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A1-6.23 Leistung bei fehlender Haftung

A1-6.23.1 Deliktunfähigkeit

 Auf Wunsch des Versicherungsnehmers werden Schäden 
durch versicherte Personen auch dann ersetzt, wenn keine 
Haftung wegen Deliktunfähigkeit besteht und ein anderer 
Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungs-
pflichtig ist.

 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) 
wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige 
Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte 
dieses Vertrages sind, vor.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 500.000 
Euro je Versicherungsfall und wird auf die für diesen Vertrag 
vereinbarte Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.23.2 Gefälligkeitshandlung

 Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine mitversicher-
te Person einen Sachschaden bei unentgeltlicher Hilfeleistung 
für Dritte, werden diese Schäden auf Wunsch des Versiche-
rungsnehmers auch dann ersetzt, wenn keine gesetzliche 
Haftung besteht, weil dem Verursacher nur leichte Fahr-
lässigkeit vorzuwerfen ist.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 25.000.000 
Euro, maximal 10.000.000 Euro je geschädigte Person, je 
Versicherungsfall und wird auf die für diesen Vertrag verein-
barte Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.24 Versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge

A1-6.24.1 Haftung von Mitfahrern

 Mitversichert sind Sachschäden, die einem Dritten durch das 
Öffnen einer Kraftfahrzeugtür von einem Mitfahrer des Versi-
cherten entstehen, sofern der Mitfahrer nicht Halter, Besitzer 
oder Eigentümer des Fahrzeugs ist. Ausgeschlossen bleiben 
Schäden am Kraftfahrzeug des Versicherten selbst.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 15.000 Euro 
je Versicherungsfall und wird auf die für diesen Vertrag ver-
einbarte Pauschal-Versicherungssumme angerechnet.  

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je Ver-
sicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

 Erlangt der Mitfahrer Versicherungsschutz aus einem ande-
ren Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

A1-6.24.2 Be- und Entladeschäden

 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Eigen-
tümer, Besitzer, Halter Führer eines Kraftfahrzeuges oder 
Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die Dritten beim 
Be- oder Entladen des Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeug-
Anhängers zugefügt werden.

 Schäden am selbst gebrauchten Kraftfahrzeug oder Kraft-
fahrzeug-Anhänger bleiben ausgeschlossen.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 130 % 
des Wertes des fremden Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeug-Anhägers, höchstens jedoch 15.000 Euro je Versiche-
rungsfall und wird auf die für diesen Vertrag vereinbarte 
Pauschal-Versicherungssumme angerechnet.

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je Ver-
sicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

 Erlangt der Dritte Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

A1-6.24.3 Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen

 Versichert ist – abweichend zu A1-6.25 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
an fremden, zu privaten Zwecken geliehenen, gemieteten 
oder gefälligkeitshalber überlassenen Kraftfahrzeugen durch 
versehentliche Betankung mit für das Fahrzeug nicht geeig-
neten Kraftstoffen entstehen.

 Kein Versicherungsschutz besteht für Fahrzeuge, die dem 
Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person für 
den dauernden oder regelmäßigen Gebrauch überlassen 
wurden.

 Die Höchstersatzleistung für diese Schäden ist auf 3.500 
Euro je Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres begrenzt und wird auf die für 
diesen Vertrag vereinbarte Pauschal-Versicherungssumme 
angerechnet.

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.24.4 Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt (SFR) bei gelie-
henen Kraftfahrzeugen

 Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine mitversicher-
te Person beim erlaubten Gebrauch eines 

 – Personenkraftwagens

 – Kraftrads

 – Wohnmobils bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht

 das ihm von einem Dritten unentgeltlich und gelegenheits-
halber zu privaten Zwecken überlassen wurde, einen Kfz-
Haftpflichtschaden, besteht – abweichend von A1-6.25 und 
A1-7.4 – Versicherungsschutz gemäß den nachfolgenden 
Bestimmungen.

 Erstattet wird der durch die Rückstufung des Schadenfrei-
heitsrabattes (SFR) in der Kfz-Haftpflichtversicherung entste-
hende Vermögensschaden. 

 Die Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten fünf 
auf den Schadenfall folgenden Jahre begrenzt, wie sie sich 
aus den für die betreffende Kfz-Haftpflichtversicherung gül-
tigen Tarifbestimmungen ergibt.

 Mehr als die vom Kfz-Haftpflichtversicherer erbrachte Ent-
schädigungsleistung wird jedoch nicht ersetzt.

 Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungs-
nachweis des Kfz-Haftpflichtversicherers, welchem die Rück-
stufung des Schadenfreiheitsrabattes der Kfz-Haftpflicht-
versicherung entnommen werden kann.

 Kein Versicherungsschutz besteht für Fahrzeuge, die dem 
Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person zum 
dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch überlassen wurde. 

A1-6.24.5 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahr-
zeuge im Ausland (Mallorca-Deckung) 

 (1) Versichert ist – abweichend von A1-6.14 und A1-7.4 – 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Führer eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahr-
zeugs wegen Schäden, die auf einer privaten Reise im 
europäischen Ausland (einschließlich Kanarische Inseln, 
Azoren und Madeira) eintreten, soweit nicht oder nicht 
ausreichend aus einer für das Fahrzeug abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung Deckung besteht. 

   Ausgeschlossen bleiben Schäden außerhalb Europas.
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 (2) Als Kraftfahrzeuge gelten:

   – Personenkraftwagen

   – Krafträder

   – Wohnmobile bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht

   soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beför-
derung von nicht mehr als 9 Personen (einschließlich 
Führer) bestimmt sind.

   Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die ge-
setzliche Haftpflicht aus dem Mitführen eines Wohn-
wagen-, Gepäck- oder Bootsanhängers.

 (3) Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in A1-8.1 (Erhö-
hungen und Erweiterungen) und A1-9.3 (Vorsorgever-
sicherung.

 (4) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 (5) Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der durch alkoholische 
Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der 
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

 (6) Erlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz aus 
einem bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, 
so gilt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag im 
Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung.

A1-6.24.6 Übernahme der Kasko-Selbstbeteiligung bei geliehenen 
Kraftfahrzeugen 

 Der Versicherer übernimmt die Kasko-Selbstbeteiligung bis 
zu 3.500 Euro bei Schäden eines kaskoversicherten Kraftfahr-
zeuges durch den Gebrauch dieses Kraftfahrzeuges durch 
die versicherte Person, das sie von einem Dritten zu privaten 
Zwecken geliehen, gemietet oder gefälligkeitshalber erhal-
ten hat.

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

  
A1-6.25 Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder 

Sachen

 Versichert ist – abweichend von A1-6.10 und A1-7.5 – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Beschädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von 
fremden beweglichen Sachen, auch wenn diese zu priva-
ten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

 Zu diesen Sachen gehören auch elektrische, medizinische 
Geräte, die dem Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur 
Anwendung überlassen werden, geliehene Fahrräder, Fahr-
radanhänger und nicht motorisiert Sportgeräte, soweit kein 
anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden

 – an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe des Versicherten 
dienen;

 – durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-
chung;

 – an Schmuck- und Wertsachen, Kommunikations- und 
Unterhaltungselektronik;

 – Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren;

 – an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 25.000.000 
Euro, maximal 10.000.000 Euro je geschädigte Person, je 
Versicherungsfall und wird auf die für diesen Vertrag verein-
barte Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.26 Beruf / Nebenberuf

A1-6.26.1 Selbstständige nebenberufliche Tätigkeit

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person aus selbststän-
digen oder nebenberuflichen Tätigkeiten bis zu einem 
Jahresumsatz von maximal 15.000 Euro, sofern hierfür 
kein Versicherungsschutz durch eine andere Haftpflichtver-
sicherung besteht.

 Bei dieser selbstständigen oder nebenruflichen Tätigkeit han-
delt es sich um eine der nachfolgend genannten Tätigkeiten:

 – Alleinunterhalter,

 – Annahme von Sammelbestellungen,

 – Änderungsschneiderei, Handarbeiten, 

 – Daten- und Texterfassung, 
 – Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fit-

 nesskursen,

 – Flohmarkt- und Basarverkauf,

 – Markt- und Meinungsforschung,

 – Übersetzungen,

 – Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, 
 Schmuck, Kunsthandwerk (ohne Herstellung),

 – Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzustellung und Boten-
 dienste.

 Voraussetzung für die Mitversicherung ist:

 (1) Es handelt sich um eine selbstständige Nebentätigkeit, 
die in der Freizeit des Versicherungsnehmers oder des 
Versicherten ausgeübt wird; der überwiegende Lebens-
unterhalt wird anderweitig bestritten.

 (2) Die Tätigkeit wird in / von der ansonsten selbstgenutzten 
Wohnung /dem selbstgenutzten Einfamilienhaus betrie-
ben. 

   Ein separates Betriebsgrundstück, z. B. ein Ladengeschäft, 
existiert nicht. Ein Lager in der Wohnung oder auf dem 
Grundstück zählt nicht hierzu.

 
 (3) Es wird kein Personal beschäftigt.

 (4) Der Umsatz in den letzten zwölf Monaten vor dem Scha-
denfall betrug maximal 15.000 Euro.

 Sollte diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt 
sein, besteht kein Versicherungsschutz für Schäden im Zu-
sammenhang mit der Nebentätigkeit. Die Bestimmungen 
nach A1-8 (Erhöhungen und Erweiterungen) und A1-9 (Vor-
sorgeversicherung) finden keine Anwendung.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherten 
aus Tätigkeiten auf fremden Grundstücken, der Teilnahme 
an Messen und Ausstellungen, Vorführungen betrieblicher 
Erzeugnisse sowie der Unterhaltung von Reklameein-
richtungen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

 – aus Vermögensschäden nach A1-6.19;

 – wegen Schäden durch Risiken, die nicht dem Charakter der 
selbstständigen Nebenberufstätigkeit entsprechen;

 – wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer oder ein 
Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs 
oder Kraftfahrzeug-Anhängers sowie eines Luft- oder Was-
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serfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines solchen Fahrzeugs in Anspruch genommen 
werden;

 – wegen Personenschäden durch die im Geltungsbereich 
des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgege-
bene Arzneimittel, für die der Versicherte in der Eigen-
schaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des 
AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

 – dem Überlassen von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
oder Abgabe von Kraft an Betriebsfremde;

 – aus der Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von 
Sprengstoffen oder aus der Lagerung zu Großhandels-
zwecken sowie aus dem Abbrennen von Feuerwerken;

 – wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BbergG), soweit 
es sich um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteile und Zubehör handelt;

 – wegen Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 
BbergG durch schlagende Wetter-, Wasser- und Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosion;

 – wegen Schäden an Kommissionsware;

 – aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;

 – aus dem Besitz und Betrieb von Anlagen zur Lagerung 
und / oder Beförderung von gewässerschädlichen Stoffen 
sowie Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko.  

A1-6.26.2 Sachschäden gegenüber Arbeitskollegen, Arbeitgebern und 
Dritten 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten aus 
Sachschäden, die während der Wirksamkeit des Vertrages 
aufgrund betrieblich und arbeitsvertraglich veranlasster 
Tätigkeit gegenüber Arbeitgebern, Arbeitskollegen und 
sonstigen Dritten eintreten.

 Die Höchstersatzleistung für diese Schäden ist auf 15.000 
Euro je Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres begrenzt und wird auf die für diesen Ver-
trag vereinbarte Pauschal-Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.27 Versehentliche Obliegenheitsverletzung 

A1-6.27.1 Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende 
Anzeige unrichtig ab oder unterlässt er fahrlässig die Erfül-
lung einer sonstigen Obliegenheit, besteht ergänzend zu 
B3-3.3 weiterhin Versicherungsschutz, wenn er nachweist, 
dass das Versäumnis nur auf einem Versehen beruht und 
nach dem Erkennen unverzüglich nachgeholt wurde.

A1-6.27.2 Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG verzichtet auf 
eine Leistungskürzung wegen grober Fahrlässigkeit nach 
B3-3.3, sofern und solange die Obliegenheitsverletzung aus 
Unkenntnis einer Anzeigepflicht erfolgte oder der Versiche-
rungsnehmer vergeblich versucht hat, diese zu erfüllen.

 
A1-7 Allgemeine Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 
Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kennt-
nis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

� – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

� – Arbeiten oder sonstige Leistungen 

 erbracht haben.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 be-
nannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrags,

 (3) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 
Versicherungsvertrags.

 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von 
Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsneh-
mers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehören.

   Als Angehörige gelten

   –  Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten,

   –  Eltern und Kinder,

   –  Adoptiveltern und -kinder,

   –  Schwiegereltern und -kinder,

   –  Stiefeltern und -kinder,

   –  Großeltern und Enkel,

   –  Geschwister sowie

   –  Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fami-
lienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, 
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist;

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist;

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.
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 Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprüche 
von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonde-
rer Verwahrungsvertrag

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtig-
ter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sachen 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-
langt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrags sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangel-
haften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teil-
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der 
Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 Asbest

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurück-
zuführen sind auf 

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3) Erzeugnisse, die 

    – Bestandteile aus GVO enthalten,

    – aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 entfällt

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskri-
minierung

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sons-
tigen Diskriminierungen.

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

 (1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers resultieren,

 (2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungs-
nehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußer-
ten Tiere entstanden sind.

 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch 

 (1) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

 (2) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13  Strahlen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

A1-7.14  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, Besit-
zer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeug-Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeuges verursacht werden.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.15 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen 
wegen Schäden durch eine ungewöhnliche und gefährliche 
Beschäftigung.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.16 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus einer 
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.
 
 Dies gilt nicht

 – für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versi-
cherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie

 – für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen.

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In diesen 
Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, 
in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis 
erlangt hat.

A1-9  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort 
versichert.

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzu-
zeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung 
erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung.
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 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung.

A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 
auf den Betrag von 10.000.000 Euro für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden begrenzt.

 Für Schäden aus der gesetzlichen Haftpflicht für unmittel-
bare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physi-
kalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewäs-
serschäden) ist die Versicherungssumme für die Vorsorgever-
sicherung innerhalb der für den Vertrag geltenden Versiche-
rungssummen auf 3.000.000 Euro begrenzt.

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

 (1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen;

 (2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen;

 (3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;

 (4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und des-
halb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen 
zu versichern sind;

 (5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amt-
licher Tätigkeit.

A1-10 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers

 Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz bis zum nächsten Bei-
tragsfälligkeitstermin fort. Das gilt

 –  für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen 
Lebenspartner des Versicherungsnehmers und/oder

 –  unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebende Kinder des Versicherungsnehmers 
und/oder

 – für mitversicherte Eltern- und Großelternteile.

 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden 
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner beglichen, so 
wird dieser Versicherungsnehmer.

 Diese Vereinbarung entfällt, sofern der Tarif „Single ohne 
Kind/er“ beantragt wurde. 

A1-11 Nachversicherungsschutz für ausscheidende Personen

 Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung gemäß 
A1-2.1, weil

 (1) die Ehe rechtskräftig geschieden, bzw. die Partnerschaft 
durch gerichtliches Urteil rechtskräftig aufgehoben 
wurde oder

 (2) Kinder volljährig geworden sind, geheiratet, eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind oder 
berufstätig geworden sind,

 besteht Nachversicherungsschutz für 6 Monate ab dem 
Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzung.

 Wird für die ausscheidende Person bis dahin keine neue 
Privathaftpflichtversicherung über die prokundo GmbH bei 
der VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG abgeschlos-
sen, so entfällt die Nachversicherung rückwirkend.

 Diese Vereinbarung entfällt, sofern der Tarif „Single ohne 
Kind/er“ beantragt wurde. 

Abschnitt A2 
Besondere Umweltrisiken

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abweichend von A1-6.8 – 
und für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht 
im Umfang von Abschnitt A1 und den folgenden Bedingungen.

Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen (Allgemeines 
Umweltrisiko) siehe A1-6.8.

A2-1 Gewässerschäden (außer Heizöltanks)

A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nach-
teiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 
Hierbei werden Vermögensschäden wie Sachschäden be-
handelt.

 
 Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von gewäs-

serschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der Ver-
sicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versicherungs-
schutz ausschließlich für Anlagen bis 100 l/kg Inhalt (Klein-
gebinde) soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhan-
denen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt.

 Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen überschrit-
ten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(A1-9). 

A2-1.2 Rettungskosten

 Der Versicherer übernimmt

 – Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie

 – außergerichtliche Gutachterkosten.

 Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachter-
kosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit 
von ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gung die Versicherungssumme für Sachschäden überstei-
gen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers.
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A2-1.3 Ausschlüsse

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nach-
weislich

� – auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder

� – unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnah-
men

 beruhen.

 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2 Gewässerschäden (Heizöltanks)

 Voraussetzung für den Versicherungsschutz für unterirdische 
Heizöltanks ist, dass der Inhaber alle fünf Jahre eine Prüfung 
der Tankanlage von TÜV/DEKRA oder einem zugelassenen 
Fachbetrieb durchführen lässt, die dabei festgestellten 
Mängel unverzüglich beseitigt und dies in einem eventuellen 
Schadenfall nachweisen kann.

A2-2.1 Umfang des Versicherungsschutzes

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Inhaber von Heizöltanks ohne Begrenzung des 
Fassungsvermögens zur Lagerung gewässerschädlicher 
Stoffe. Dies gilt nur für Heizöltanks, die der Versorgung von 
Gebäuden dienen, die nach A1-6.6 mitversichert sind.

A2-2.1.1 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer 
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauf-
tragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung 
in Anspruch genommen werden.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

A2-2.1.2 Versichert sind abweichend von A1-3.1, auch ohne dass ein 
Gewässerschaden droht oder eintritt, Schäden an unbe-
weglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch 
verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe 
bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der 
Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung 
des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

A2-2.2 Versicherungssumme

 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf 3.000.000 Euro (gleichgültig, ob 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) begrenzt. Dies 
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe und die Jahreshöchstentschädigungsleistung.

A2-2.3 Vorsorgeversicherung

 Die Bestimmungen gemäß A1-8 (Erhöhungen und Erweite-
rungen) und A1-9 (Vorsorgeversicherung) finden keine An-
wendung.

A2-2.4 Rettungskosten

 Der Versicherer übernimmt

 – Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie

 – außergerichtliche Gutachterkosten.

 Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachter-
kosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme nicht übersteigen.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit 
von ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden überstei-
gen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Ver-
sicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

  
A2-2.5 Ausschlüsse

A2-2.5.1 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schä-
den, die nachweislich

 (1) auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder

 (2) unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnah-
men

 beruhen.

 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2.5.2 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Gewässerschutz dienen, abweichen.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-3  Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG)

 Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) ist eine

 (1) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen,

 (2) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

 (3) Schädigung des Bodens.

A2-3.1  Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versiche-
rungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder 
Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrags

� – die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder

� – die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist.
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 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 
mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der 
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen 
ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

 Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder gelie-
henen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrags erfasst sind.

A2-3.2 Ausland

 Versichert sind im Umfang von A1-6.18 die im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein-
tretenden Versicherungsfälle.

 Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 

A2-3.3 Ausschlüsse 

 (1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei-
chen. 

   A1-2.3 findet keine Anwendung.

 (2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden 

   (a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entste-
hen. 

   (b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaft-
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 
hätte erlangen können.

A2-3.4  Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 
3.000.000 Euro und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

Abschnitt A3 
Forderungsausfallrisiko

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

A3-1.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte Person 
während der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden 
Voraussetzungen:

 – Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genom-
mene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflichtung ganz 
oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- oder 
Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten 
festgestellt worden ist und

 – die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ge-
scheitert ist.

 Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, 
Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur 
Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum 
Schadensersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter).

A3-1.2   Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem 
der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang der in Abschnitt A1 geregelten Privat-
Haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. 
Daher finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung für 
die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 
Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer 
gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, 
wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat oder wenn 
der Schädiger den Versicherungsfall vorsätzlich herbeige-
führt hat.

 Mitversichert sind – abweichend von A1-6.13 – gesetzliche 
Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des 
Schädigers als privater Halter eines Hundes oder Pferdes.

A3-2 Leistungsvoraussetzungen

 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leistungs-
pflichtig, wenn

A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen 
vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in 
der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwe-
gens, Island und Liechtenstein festgestellt worden ist. 
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche 
sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder binden 
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen 
dieser Titel bestanden hätte,

A3-2.2  der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. 
Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person nachweist, dass

� – eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat,

� – eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 
schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren 
die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögens-
verhältnisse abgegeben hat oder

� – ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchge-
führtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse 
abgelehnt wurde,

 und

A3-2.3   an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadensersatz-
pflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abge-
treten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils 
oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer 
hat an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mit-
zuwirken.

A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

A3-3.1  Versicherungsschutz besteht – im Rahmen der für diese 
Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungs-
summe – bis zur Höhe der titulierten Forderung. 

A3-3.2  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen gemäß 
A1-5.1 begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.
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A3-3.3  Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte 
aus diesem Vertrag zu.

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich

 Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.18 – 
für Schadenereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island oder Liech-
tenstein eintreten.

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

A3-5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Schäden an

 (1) Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Luft- und 
Wasserfahrzeugen;

 (2) Immobilien;

 (3) Tieren;

 (4) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Gewerbe, 
Beruf, Dienst oder Amt des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.

A3-5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

 (1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfol-
gung;

 (2) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsübergangs;

 (3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

 (4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz

   –  ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat 
(z. B. der Schadensversicherer des Versicherungsneh-
mers) oder

   –  ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträ-
ger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es 
sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähn-
liche von Dritten handelt.

A3-6 Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz zur Forderungs-
ausfalldeckung

 Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG hat bei der 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG einen Gruppenver-
sicherungsvertrag über eine Spezial-Schadenersatz-Rechts-
schutzversicherung geschlossen. Diesem Gruppenversiche-
rungsvertrag liegen die nachstehenden Bedingungen zu 
Grunde.

 Versicherungsnehmerin
 VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG
 Südwall 37-41
 44137 Dortmund

 Versicherer
 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Deutz-Kalker Str. 46
 50679 Köln

 Versicherte Personen:
 Versicherte Personen sind dieselben Personen, die auch ver-

sicherte Personen der Privathaftpflichtversicherung OV-Börse 
ExclusivePlus sind. Sie können Leistungsansprüche aus 
diesem Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz selbstständig 
gegenüber der ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
geltend machen.

A3-6.1 Grundlagen

 Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatz-
anspruches im Rahmen dieser Forderungsausfalldeckung 
nicht durch eine anderweitig bestehende Rechtsschutz-
versicherung gedeckt, leistet der Versicherer Schadenersatz-
Rechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingungen (sub-
sidiäre Deckung). Anspruch auf Rechtsschutz besteht von 
dem ersten Ereignis an, durch das der Schaden verursacht 
wurde, soweit dieses Ereignis nach Vertragsbeginn und vor 
Vertragsbeendigung eintritt.

 Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist 
dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, 
ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutz-
fall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn 
des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand 
der Versicherung eingetreten ist oder, soweit sich der 
Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

 Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch 
auf Rechtsschutz erstmals später als zwei Jahre nach 
Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen 
Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

 Der Rechtsschutz beginnt zum im Versicherungsschein ange-
gebenen Beginn der Privathaftpflichtversicherung OV-Börse 
ExclusivePlus. Er endet spätestens mit der Aufhebung der 
Privathaftpflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus.

 Dieser Rechtsschutz kann nicht allein versichert werden, der 
Abschluss oder das Bestehen der Privathaftpflichtversicherung 
OV-Börse ExclusivePlus ist unabdingbare Voraussetzung.

A3-6.2 Leistungsumfang

 Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderli-
chen Kosten

 – eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis 
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes;

 – des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

 – der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen 
Gericht, wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, 
in Höhe von maximal 2.600 Euro pro Versicherungsfall;

 – die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtli-
chen Interessen entstanden sind, soweit der Versicherte 
zu deren Erstattung verpflichtet ist;

 – eines Zwangsvollstreckungsschrittes.

 Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 
1.000.000,- Euro begrenzt. Zahlungen für den Versicherten 
und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechts-
schutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt 
auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, 
die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

 Der Versicherer trägt nicht

 – Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständli-
chen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem 
Verhältnis des vom Versicherten angestrebten Ergebnisses 
zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine 
hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorge-
schrieben ist;

 – Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
die später als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungs-
titels eingeleitet werden;

 – Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht 
übernommen hat;
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 – Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel 
entstehen;

 – Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutz-
versicherer verpflichtet wäre, wenn der Spezial-Schaden-
ersatz-Rechtsschutzvertrag nicht bestünde.

 Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens 
die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für die 
versicherte Person aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für 
Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen.

 Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für

 – die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen des Versicherungsnehmers notwendigen 
schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten;

 – die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers 
und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.

A3-6.3 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

 (1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen der ver-
sicherten Person nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
erforderlich, hat sie

   a)  dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – 
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

   b)  den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß 
über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu 
unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und 
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

   c)  soweit ihre Interessen nicht unbillig beeinträchtigt 
werden,

    aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem 
Versicherer abzustimmen, insbesondere vor der 
Erhebung und Abwehr von Klagen sowie vor der 
Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen; hat die versicherte Person 
einen ROLAND-Partner-Rechtsanwalt beauftragt 
und liegt der Streitwert unter 50.000 Euro, kön-
nen Klage, Rechtsmittel und Rechtsbeschwerde 
ohne vorherige Zustimmung eingelegt werden, 
soweit sich im Lauf der Mandatsbearbeitung 
und nach Erhalt der Deckungszusage keine 
Änderungen im Sachvortrag der Parteien erge-
ben, die Einfluss auf die Leistungsverpflichtung 
des Versicherers haben können;

     bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des 
§ 82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die 
Rechtsverfolgungskosten so gering wie möglich 
gehalten werden sollen. Von mehreren mögli-
chen Vorgehensweisen hat die versicherte Person 
die kostengünstigste zu wählen, indem sie z. B. 
(Aufzählung nicht abschließend):

      – nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das 
Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreicht 
werden kann (z. B. Bündelung von Ansprüchen 
oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern 
als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage 
statt gesonderter Klageerhebung), 

      – auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in 
der aktuellen Situation nicht oder noch nicht 
notwendig sind,

      – vor Klageerhebung die Rechtskraft eines ande-
ren gerichtlichen Verfahrens abwartet, das 
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den 
beabsichtigten Rechtsstreit ha-ben kann,

      – vorab nur einen angemessenen Teil der 
Ansprüche einklagt und die etwa nötige 
gerichtliche Geltendmachung der restlichen 
Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
über die Teilansprüche zurückstellt,

      – in allen Angelegenheiten, in denen nur eine 
kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur 
Einlegung von Rechtsbehelfen zur Verfügung 
steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten 
Prozessauftrag zu erteilen, der auch vorgericht-
liche Tätigkeiten mit umfasst.

     cc) Die versicherte Person hat zur Minderung des 
Schadens Weisungen des Versicherers einzuholen 
und zu befolgen. Sie hat den Rechtsanwalt ent-
sprechend der Weisung zu beauftragen.

 (2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift 
die versicherte Person Maßnahmen zur Wahrnehmung 
ihrer rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den 
Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer 
nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung 
vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

 (3) Die versicherte Person kann den zu beauftragenden 
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswäh-
len, deren Vergütung der Versicherer nach A3-6.2 trägt. 
Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus,

   a)  wenn die versicherte Person dies verlangt;

   b)  wenn die versicherte Person keinen Rechtsanwalt 
benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauf-
tragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint.

 (4) Wenn die versicherte Person den Rechtsanwalt nicht 
bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer 
im Namen der versicherten Person beauftragt. Für die 
Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht 
verantwortlich.

 (5) Die versicherte Person hat

   a)  den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-
tragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die 
möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendi-
gen Unterlagen zu beschaffen;

   b)  dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den 
Stand der Angelegenheit zu geben.

 (6) Wird eine der in den Absätzen (1) oder (5) genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert die versicherte 
Person ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Ver-
sicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass 
der Versicherer die versicherte Person durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. Weist die versicherte Person nach, dass sie die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.
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   Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn die versicherte Per-
son die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

 (7) Die versicherte Person muss sich bei der Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von 
ihr beauftragten Rechtsanwaltes zurechnen lassen, sofern 
dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalles gegenüber 
dem Versicherer übernimmt.

 (8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten 
werden.

 (9) Ansprüche der versicherten Person gegen andere auf 
Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, 
gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die 
Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unter-
lagen hat die versicherte Person dem Versicherer auszu-
händigen und bei dessen Maßnahmen gegen die ande-
ren auf Verlangen mitzuwirken. Der versicherten Person 
bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurück-
zuzahlen. Verletzt die versicherte Person diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens der versicherten Person ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt die 
versicherte Person.

A3-6.4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

 Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen 

 – im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, 
Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im 
Zusammenhang mit Bergbauschäden;

 – mehrerer versicherter Personen desselben Versicherungsver-
trages untereinander, nichtehelicher und ehelicher Lebens-
partner gegeneinander im ursächlichen Zusammenhang 
mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendigung;

 – in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

 – vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internati-
onalen Gerichten.

A3-6.5 Stichentscheid

 (1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn 
seiner Auffassung nach

   a)  die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

   b)  die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mut-
willig ist. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der 
durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange der Ver-
sichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis 
zum angestrebten Erfolg steht.

   Die Ablehnung ist der versicherten Person in diesen 
Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich 
mitzuteilen. Eine von der Beurteilung des ROLAND-
Partner-Rechtsanwaltes abweichende Beurteilung der 
Erfolgsaussichten wird nicht getroffen.

 (2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 
(1) verneint und stimmt die versicherte Person der 
Auffassung des Versicherers nicht zu, kann die versicher-
te Person den für sie tätigen oder noch zu beauftragen-
den Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlas-
sen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme 
abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten 
Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg ver-
spricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es 
sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und 
Rechtslage erheblich abweicht.

 (3) Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist 
von mindestens einem Monat setzen, binnen der die ver-
sicherte Person den Rechtsanwalt vollständig und wahr-
heitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die 
Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellung-
nahme gemäß Absatz (2) abgeben kann. Kommt die 
versicherte Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb 
der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der 
Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, die 
versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem Frist-
ablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

A3-6.6 Besondere Regelungen zum Gruppenversicherungs-
vertrag für den Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz

 (1) Sollte der Gruppenversicherungsvertrag zwischen der 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG und der 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG beendet wer-
den, ist die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG 
berechtigt, einen Gruppenversicherungsvertrag mit einem 
anderen Versicherer zu schließen. Eine Zustimmung der 
versicherten Personen ist hierfür nicht erforderlich. Ein 
Mitbestimmungsrecht der versicherten Personen besteht 
ebenfalls nicht. 

   Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG ist ver-
pflichtet, den Versicherungsnehmer der Privathaft-
pflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus durch die 
Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH über 
den neuen Versicherer zu informieren.

   Sollten dem neuen Gruppenversicherungsvertrag 
geänderte Bestimmungen zugrunde liegen, muss die 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG den Versiche-
rungsnehmer der Privathaftpflichtversicherung OV-Börse 
ExclusivePlus durch die Ostfriesische Versicherungsbörse 
Assekuranz GmbH über die neuen Bestimmungen 
informieren. Eine Zustimmung zu den neuen Bedin-
gungen durch den Versicherungsnehmer der Privat-
haftpflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus ist nicht 
erforderlich. Ein Mitbestimmungsrecht besteht ebenfalls 
für diesen nicht.

 (2) Sollte der Gruppenversicherungsvertrag zwischen der 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG und der ROLAND 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG beendet werden und die 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG schließt kei-
nen neuen Gruppenversicherungsvertrag ab, so reduziert 
sich die Prämie für die Privathaftpflichtversicherung um 
den Prämienanteil des Spezial-Schadenersatz-Rechts-
schutzes und der Versicherungsschutz gemäß Ziff. A3-6 
erlischt. Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG 
ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer der Privat-
haftpflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus durch die 
Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbH über 
die Beendigung des Gruppenversicherungsvertrags und 
die neue Prämie zu informieren. Ein Sonderkündigungs-
recht der gesamten Privathaftpflichtversicherung besteht 
bei Beendigung des Gruppenversicherungsvertrags nicht.
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Abschnitt A4
Sofort-Sicher-Deckung

A4-1 Gegenstand der Sofort-Sicher-Deckung

 Sofort-Sicher ist eine Anschlussdeckung zu einer bei einem 
anderen Versicherer bestehenden Privathaftpflichtversiche-
rung. Sie ergänzt den Versicherungsschutz des bei einem 
anderen Versicherer bestehenden Vertrages um die durch 
unseren Vertrag gebotene Haftpflichtdeckung.

A4-1.1 Besteht anderweitig für den Versicherungsnehmer eine Privat-
haftpflichtversicherung (Vorversicherung), geht diese Deckung 
vor und es gelten die nachfolgenden Bestimmungen ab dem 
Zeitpunkt des Antragseingangs bei der Ostfriesische Versiche-
rungsbörse Assekuranz GmbH

 – sofern der Antrag angenommen und vom Versicherungs-
nehmer nicht widerrufen wird,

 – sowie der Vertrag zustande kommt und nicht mit Wirkung 
vor dem im Versicherungsschein genannten Beginn wie-
der beendet wird.

A4-1.2 Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages über den der 
Vorversicherung hinausgeht, besteht Versicherungsschutz 
bis zum Ablauf der Vorversicherung (Differenzdeckung).

 Die in diesem Vertrag vereinbarten Höchstentschädigungs-
summen, Versicherungssummen, Selbstbeteiligungen und 
diese Bedingungen bilden den Rahmen für gleichartige 
Leistungen aus beiden Versicherungsverträgen zusammen 
für die Berechnung der Differenzdeckung.

 Sofern eine Selbstbeteiligung der Vorversicherung über der 
Selbstbeteiligung dieses Vertrages liegt, ist diese über die 
Differenzdeckung nicht erstattungsfähig.

A4-1.3 Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der 
Vorversicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes, 
der zum Zeitpunkt der Antragstellung dieses Vertrages be-
standen hat. Nachträglich vorgenommene Änderungen an der 
Vorversicherung bewirken keine Erweiterung der Differenz-
deckung, es sei denn, dies wird zwischen dem Versicherungs-
nehmer und der VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG 
gesondert vereinbart.

A4-2 Ausschlüsse für die Sofort-Sicher-Deckung
 
 Über diesen Vertrag besteht kein Differenz-Versicherungs-

schutz, sofern

 (1) zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie zum Zeitpunkt 
des Schadeneintritts keine anderweitige Vorversicherung 
bestanden hat;

 (2) die Leistung der Vorversicherung infolge eines Vergleichs 
zwischen dem Vorversicherer und dem Versicherungs-
nehmer nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. 
Gleiches gilt, wenn aufgrund fehlender Nachweise über 
die Schadenhöhe durch den Vorversicherer lediglich eine 
pauschale Entschädigung erbracht wird;

 (3) dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz im 
Vorvertrag wegen

   – Nichtzahlung des Beitrags,

   – der Verletzung einer Obliegenheit 

   auch teilweise verweigert wurde.

A4-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
 
 Der Versicherungsnehmer hat

 (1) Änderungen der Vorversicherung unverzüglich anzuzeigen,

 (2) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen 
zunächst dem Vorversicherer anzuzeigen und dort seine 
Ansprüche geltend zu machen,

 (3) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur 
Differenzdeckung unverzüglich zu melden, sobald er von 
dem Vorversicherer informiert wird, dass ein gemeldeter 
Schadenfall dort nicht in vollem Umfang unter die Leis-
tungspflicht fällt.

A4-4 Ende der Sofort-Sicher-Deckung

 Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung endet zu 
dem Ablauf des Vorvertrages, spätestens nach einem Jahr.

Abschnitt A5 
Weitere Bestimmungen und Leistungsgarantien

A5-1 Sonderfälle bei gedehnten Versicherungsfällen im Zu-
sammenhang mit einem Wechsel des Versicherers

 Wird der Versicherungsnehmer nach einem Wechsel der 
Haftpflichtversicherung zur VOLKSWOHL BUND Sachversiche-
rung AG (Nachversicherer) wegen eines Schadenereignisses 
in Anspruch genommen, dessen genauen Eintrittszeitpunkt 
der Versicherungsnehmer auch durch ein Gutachten nicht 
bestimmen kann, so ist die VOLKSWOHL BUND Sachver-
sicherung AG als Nachversicherer ab dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn im Umfang des bei ihr bestehenden Ver-
trages für die Entschädigungsleistung eintrittspflichtig.

 Soweit sich im Rahmen der Ermittlungen der Zeitpunkt des Scha-
deneintritts klar feststellen lässt, ist der Versicherer leistungs-
pflichtig, in dessen Vertragslaufzeit der Schadeneintritt fällt.

A5-2 Künftige Bedingungsverbesserungen 
 (Innovationsgarantie)

 Ändert die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG für die 
Ostfriesische Versicherungsbörse Assekuranz GmbHim Laufe 
der Versicherungsdauer für neue Versicherungsverträge 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Privathaftpflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus (AVB 
PHV OV-Börse ExclusivePlus) ausschließlich zu Gunsten der 
Versicherungsnehmer, ohne dass dafür ein Zusatzbeitrag 
berechnet wird, so gelten diese neuen Bedingungen ab 
ihrem Gültigkeitstag auch für diesen Vertrag für alle ab 
diesem Zeitpunkt neu eintretenden Leistungsfälle.

A5-3 Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedin-
gungen

 Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG garantiert, 
dass die dieser Privathaftpflichtversicherung zugrunde lie-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Privathaftpflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus  (AVB 
PHV OV-Börse ExclusivePlus)in keinem Punkt schlechter sind 
als die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. (GDV) empfohlenen Musterbedingungen 
(Stand April 2016).

A5-4 Leistungsgarantie über die Erfüllung der vom „Arbeits-
kreis Beratungsprozesse“ empfohlenen Mindeststan-
dards für die Privathaftpflichtversicherung

 Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG garantiert, 
dass die Leistungsinhalte dieser Versicherungsbedingungen 
die vom „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ empfohlenen 
Mindeststandards (Stand 28.09.2015) erfüllen.
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A5-5 VOLKSWOHL BUND Besitzstandsgarantie

A5-5.1 Sollte sich bei einem Schadensfall herausstellen, dass der 
Versicherungsnehmer durch die Vertragsbedingungen zur 
Privat-Haftpflichtversicherung des Vorvertrags beim vorhe-
rigen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang 
(Deckung von Haftpflichtansprüchen) bessergestellt gewe-
sen wäre, wird die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG 
nach den Versicherungsbedingungen des letzten Vertrags-
standes des direkten Vorvertrags regulieren.

 
 Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die Bedingungen 

und den Versicherungsschein des Vorversicherers zur Verfü-
gung zu stellen.

A5-5.2 Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass

 a)  ununterbrochen Versicherungsschutz bestand;

 b)  die Vorversicherung bei Antragsstellung angegeben wurde;

 c)  der Vorvertrag mit einem Versicherer geschlossen wurde, 
der zum Betrieb in Deutschland zugelassen ist,

 d)  die gemäß Ziffer A1-5.1 und A2-2 versicherte Versiche-
rungssumme die Höchstersatzleistung darstellt; 

 e)  beitragspflichtige Einschlüsse beim Vorvertrag unberück-
sichtigt bleiben,

 f)  alle Voraussetzungen erfüllt sind, die einen Anspruch auf 
die Leistung aus dem Vertrag des direkten Vorversicherers 
begründen (Sie müssen also alle Obliegenheiten und 
sonstigen Leistungsanforderungen unseres Tarifes, als 
auch des Tarifes des direkten Vorversicherers erfüllen, 
um die Leistungen gemäß diesem Tarif beanspruchen zu 
können).

A5-5.3 Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie nicht für Haft-
pflichtansprüche im Zusammenhang mit

 a)  aus im Ausland vorkommenden Schadensereignissen 
(A1-6.18 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus),

 b)  aufgrund beruflicher und gewerblicher Risiken (A1-1 AVB 
PHV OV-Börse ExclusivePlus),

 c)  wegen Vorsatz (A1-7.1 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus),

 d)  wegen vertraglicher Haftung (A1-3.2 AVB PHV OV-Börse 
ExclusivePlus),

 e)  wegen Eigenschäden (A1-7.3 und A1-7.4 AVB PHV 
OV-Börse ExclusivePlus),

 f)  wegen Risiken, die einer Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen

 und Schäden im Zusammenhang mit 

 g)  Assistance-Dienstleistungen,

 h)  Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und/oder Arbeits-
unfähigkeit

 oder

 i) Rechtsschutzversicherungsleistungen.

Abschnitt A6
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit des Versiche-
rungsnehmers

A6-1  Versicherungsumfang

 Werden Sie als Versicherungsnehmer unter den in A6-2 
dieser Bedingungen genannten Voraussetzungen arbeitslos, 
so übernehmen wir die Beitragszahlung für diesen Versiche-
rungsvertrag in dem in A6-3 beschriebenen Umfang. Diese 
Leistung erbringen wir nicht, wenn eine andere Person 
arbeitslos wird.

A6-2 Leistungsvoraussetzung  

A6-2.1 Karenz- und Wartezeiten:

 – Sie sind seit mindestens drei Monaten ununterbrochen 
arbeitslos (Karenzzeit). Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie 
keiner bezahlten Vollzeitbeschäftigung nachgehen und 
beim Arbeitsamt als arbeitslos gemeldet sind sowie Arbeits-
losengeld oder Arbeitslosengeld II beziehen. 

 – Die Arbeitslosigkeit ist frühestens sechs Monate nach 
Inkrafttreten dieses Versicherungsschutzes eingetreten 
(Wartezeit).

A6-2.2 Als Arbeitnehmer(in):

 – Sie waren vor Eintritt der Arbeitslosigkeit jeweils mindes-
tens ein Jahr ununterbrochen in einem sozialversiche-
rungspflichtigen und unbefristeten Arbeitsverhältnis min-
destens 15 Stunden wöchentlich beschäftigt. 

 Hinweis:
 Wehr- und Zivildienst, Saison- und Kurzarbeit, sowie eine 

geringfügige Beschäftigung im Sinne des Gesetzes über 
geringfügige Beschäftigungen gelten nicht als Beschäftigung 
im Sinne dieser Bedingungen.

A6-2.3 Als Auszubildende(r):

 – Sie werden nach erfolgreich abgeschlossener Berufsaus-
bildung arbeitslos, weil Ihr Arbeitgeber Sie im Anschluss 
an die Ausbildung nicht in ein Beschäftigungsverhältnis 
übernimmt.  

A6-2.4 Sonstige Voraussetzungen:

 – Bei Beginn der Arbeitslosigkeit hat kein Beitragsrückstand 
bestanden. 

 – Sie haben Ihren Anspruch auf Versicherungsleistung unter 
Vorlage einer amtlichen Bescheinigung, die das Beginn-
datum der Arbeitslosigkeit enthält, geltend gemacht.

A6-2-5 Nicht versicherte Personen: 

 – Für Selbstständige (auch Angehörige freier Berufe) sowie 
nicht Berufstätige (auch Schüler und Studenten) und Per-
sonen nach Vollendung des 55. Lebensjahres gilt die Bei-
tragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit des Versicherungsneh-
mers nicht.

A6-3 Beginn und Dauer der Beitragsbefreiung 
 
A6-3.1 Sind die Voraussetzungen für die Versicherungsleistung nach 

A6-2 erfüllt, so übernehmen wir die Beitragszahlung für 
Ihren Vertrag ab dem 4. Monat der Arbeitslosigkeit, längs-
tens für 12 Monate.

 Dies gilt auch, wenn der Vertrag rechtsgültig gekündigt 
wurde und die Arbeitslosigkeit vor dem  Wirksamkeitstermin 
der Kündigung eingetreten und geltend gemacht wurde.

A6-3.2 In Abständen von sechs Monaten müssen Sie uns durch die 
rechtzeitige Vorlage weiterer amtlicher Bescheinigungen 
(A6-2.4, Sonstige Voraussetzungen, letzter Punkt) oder sons-
tiger geeigneter Unterlagen nachweisen, dass die Arbeits-
losigkeit weiter besteht. Die Bescheinigung ist dann recht-
zeitig vorgelegt, wenn sie uns innerhalb des Zeitraums, in 
dem wir die Beitragszahlung für Sie übernehmen, zugeht.

A6-4 Meldepflicht und Altersgrenze 
 
A6-4.1 Die Beendigung Ihrer Arbeitslosigkeit müssen Sie uns unver-

züglich schriftlich anzeigen.

PHV OV-Börse ExclusivePlus 04.2025  Seite 31 von 40



A6-4.2 Unsere Verpflichtung zur Beitragsübernahme erlischt mit 
Ablauf des Monats, in dem Ihre Arbeitslosigkeit endet oder 
mit Ablauf des unter A6-3.1 genannten maximalen Über-
nahmezeitraums, spätestens aber mit dem Ende des Versiche-
rungsjahres, in dem Sie das 55. Lebensjahr vollenden.

A6-5 Ende des Versicherungsschutzes

 Die Vereinbarung der Beitragsübernahme durch uns bei 
Arbeitslosigkeit endet mit dem Ende des Versicherungsjahres, 
in dem Sie das 55. Lebensjahr vollenden.

 Die Vereinbarung der Beitragsübernahme durch uns endet 
vor Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn Sie kein Beschäf-
tigungsverhältnis mehr ausüben und die Aufnahme eines 
neuen Beschäftigungsverhältnisses nicht beabsichtigen. Sie 
endet ferner, wenn Sie eine selbstständige oder freiberuf-
liche Tätigkeit aufnehmen. In beiden Fällen endet die Ver-
einbarung der Beitragsübernahme durch uns mit dem Zeit-
punkt des Ausscheidens aus dem abhängigen Beschäfti-
gungsverhältnis.

 

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1  Abtretungsverbot

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädig-
ten Dritten ist zulässig.

A(GB)-2  Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-
kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei-
len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen An-
gaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Ver-
sicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

A(GB)-2.2   Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigun-
gen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

A(GB)-2.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten.

A(GB)-2.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre.

A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Bei-
tragsangleichung

A(GB)-3.1   Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung 
statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art 
der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

A(GB)-3.2   Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem 
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermit-
telten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch 
fünf teilbare ganze Zahl ab. 

 Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu ange-
meldeten Schadenfälle.

A(GB)-3.3   Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag 
um den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu ver-
ändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahres-
beitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten 
Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treu-
händer jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, 
so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zah-
len im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehen-
den Absatz ergeben würde.

A(GB)-3.4   Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter 
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

A(GB)-3.5   Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kün-
digungsrecht.
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Teil B – Allgemeiner Teil

Abschnitt B1  
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

B1-1  Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nicht-
zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

  Bestand eine Vorversicherung, die um 24:00 Uhr des Tages 
vor dem Versicherungsbeginn dieses Vertrages endete, so 
besteht für diesen Vertrag ab 0:00 Uhr am Tag des Versiche-
rungsbeginns Versicherungsschutz.

B1-2  Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

B1-2.1  Beitragszahlung

 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 
jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

 
B1-2.2  Versicherungsperiode

 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, 
wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. 
Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so ent-
spricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1-3  Fälligkeit des Erst- oder  Einmalbeitrags, Folgen verspä-
teter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unab-
hängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem 
in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach 
B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht 
veranlasst hat.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Ver-
sicherer für einen vor Zahlung  des Beitrags eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraus-
setzung ist, dass er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung  des Beitrags auf-
merksam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4  Folgebeitrag

B1-4.1 Fälligkeit

 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zah-
lungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- 
oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeit-
punkt fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veran-
lasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt 
nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

B1-4.3 Mahnung

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auf-
fordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die 
Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der 
Zahlungsaufforderung betragen. 

 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Ver-
trag die rückständigen Beträge  des Beitrags sowie der Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung

 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer 
bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Bei-
trags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschulde-
ten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der 
in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung 
kündigen.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. 
Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden wor-
den ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb 
eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird. 

 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis 
zur Zahlung bestehen. 
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B1-5 Lastschriftverfahren

B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung 
des Kontos zu sorgen.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt.

B1-5.2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 
berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den  ausste-
henden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermit-
teln.

 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz

 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versi-
cherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung 
innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die 
Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt.

 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungs-
jahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag in Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen 
Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht 
ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.

 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungs-
erklärung zu.

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer 
der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen.

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Abschnitt B2 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags

B2-1.1 Vertragsdauer

  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung
 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich 
nicht, wenn einer der Vertragsparteien vor dem Ablauf der 
vereinbarten Vertragsdauer eine Kündigung zugegangen ist.

 Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag täglich, erstmals 
zum Ablauf der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vertrags-
dauer, kündigen. Eine rückwirkende Kündigung ist nicht 
möglich.

 Der Versicherer kann den Vertrag mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ablauf des Vertrages oder zum Ende jedes 
darauf folgenden Jahres kündigen.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.

B2-1.4  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag täglich, erstmals zum Ab-
lauf des dritten Jahres, kündigen. Eine rückwirkende Kündi-
gung ist nicht möglich.

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 

 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag 
bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.
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B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall

B2-2.1 Kündigungsrecht

 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

� – vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine 
Zahlung von Sanierungskosten von Umweltschäden 
geleistet wurde, 

� – der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers 
auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder

� – dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versi-
cherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach 
der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Abschnitt B3  
Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegen-
heiten

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für 
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeige-
pflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der 
Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform 
stellt.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ab-
satz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzei-
gepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergan-
genheit kein Versicherungsschutz.

 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall 
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

B3-1.2.2 Kündigung

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 Vertragsänderung

 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versi-
cherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, 
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Ver-
sicherers

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzu-
geben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann 
er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats 
nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen.

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers 

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
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B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers

 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, 
zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung 
und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

B3-2 entfällt

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemes-
sener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Be-
seitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

B3-3.1.2  Rechtsfolgen

  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann 
der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

  Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3-3.2  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 

B3-3.2.1   Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer 
Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestat-
ten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag betei-
ligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu han-
deln.

B3-3.2.2  Zusätzlich gilt:

 (1) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb 
einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-
densersatzansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche 
gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflicht-
ansprüche geltend gemacht werden.

 (2) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-
teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-
sandt werden.

 (3) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gericht-
lich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzu-
zeigen.

 (4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Ver-
sicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht. 

 (5) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht-
anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi-
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen.

B3-3.3  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Abschnitt B4 
Weitere Regelungen

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, 
nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt 
hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht.
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B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

B4-2.1  Form, zuständige Stelle  

 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies 
gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem 
Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang 
von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2  Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem Versi-
cherer nicht angezeigten Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

B4-2.3   Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung B4-2.2 
entsprechend Anwendung.

B4-3 entfällt

B4-4 Verjährung 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige 
Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht 

B4-5.1  Klagen gegen den Versicherer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

 Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, 
den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, 
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.

 Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des 
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

B4-5.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach sei-
nem gewöhnlichen Aufenthalt.

 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.

B4-6 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-7 Embargobestimmung 

 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine 
auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland ent-
gegenstehen. 

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen.
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Diese Zusatzbedingungen gelten für Ihren Vertrag zusätzlich zu 
den „Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Privathaft-
pflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus (AVB PHV OV-Börse 
ExclusivePlus)“, nur sofern die Berufshaftpflichtversicherung für 
Lehrer / Erzieher ausdrücklich von Ihnen beantragt und im Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen ausgewiesen wurde.

1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Privathaftpflichtversicherung (AVB PHV OV-Börse 
ExclusivePlus) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als

 – beamteter oder angestellter Lehrer / Erzieher bzw.

 – freiberuflicher Lehrer / Erzieher, der / die allein unterrichtet 
und nicht Inhaber besonderer Unterrichtsräume, Plätze oder 
Fahrzeuge ist.

2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 aus der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioakti-
ven Stoffen);

2.2 aus Leitung und / oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassen-
reisen, Ausflügen mit den Kindern sowie Schulausflügen und 
damit verbunden Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch 
bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.

 Für die Auslandsdeckung gilt, abweichend von A1-6.18 (AVB PHV 
OV-Börse ExclusivePlus) folgende Regelung:

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vor-
kommenden Versicherungsfällen.

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist.

2.3 aus der Erteilung von Nachhilfestunden;

2.4 aus der Tätigkeit als Kantor und / oder Organist;

2.5 des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners, sowie des nach 
A1-2.1.4 (AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus) mitversicherten, 
nicht ehelichen Lebenspartners aus seiner beruflichen Tätigkeit 
als Lehrer.

 (Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten lebt.)

3. Versicherungssumme

3.1 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt – abwei-
chend von A1-5 (AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus) – für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden

 5.000.000 Euro 

 Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres ist auf das Zweifache dieser Versicherungssumme 
begrenzt. 

4. Zusätzlich mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

4.1 aus Schäden an vom Dienstherrn überlassenen Ausrüstungs-
gegenständen.

 Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt 17.500 Euro 
je Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Jahres.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme 
nach Ziffer 3 je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchst-
ersatzleistung.

4.2 aus Regressansprüchen des Dienstherrn infolge von Fehlbeträgen 
aus der Kassenführung.

 Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt 1.750 Euro je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Jahres.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme 
nach Ziffer 3 je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchst-
ersatzleistung.

5. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs 
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verur-
sacht werden.

5.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch von

 – Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen,

 – Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote 
(auch Windsurfbretter) und eigene oder fremde Wasserfahrzeu-
ge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder 
Treibsätzen.

 Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden 
Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen 
keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

6. Ausgeschlossen sind 

6.1 Haftpflichtansprüche gegen Lehrer / Erzieher, für die Versiche-
rungsschutz aus der Mitversicherung dieser in anderen Versiche-
rungen (z. B. Haftpflichtversicherung des Dienstherrn) besteht.

6.2 Haftpflichtansprüche aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit.

7. Ausgeschlossen sind bei beamteten Lehrern und angestellten 
Lehrern / Erziehern im öffentlichen Dienst Haftpflichtansprüche 
wegen

7.1 Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an von 
Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten Sachen und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

7.2 Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle 
im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß den beamten-
rechtlichen Bestimmungen oder gemäß dem Sozialgesetzbuch 
VII handelt; eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen 
Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, 
Lernenden und Studierenden.
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Diese Zusatzbedingungen gelten für Ihren Vertrag zusätzlich zu 
den „Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Privathaft-
pflichtversicherung OV-Börse ExclusivePlus (AVB PHV OV-Börse 
ExclusivePlus)“ nur sofern der Plus-Baustein ausdrücklich 
von Ihnen beantragt und im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen ausgewiesen wurde.

1 VOLKSWOHL BUND-Leistungs-Garantie für die PHV

1.1 Tritt ein Schadensfall ein, für den der Versicherer nach diesen 
Versicherungsbedingungen nicht zur Leistung verpflichtet ist, so 
erhält der Versicherungsnehmer durch die VOLKSWOHL BUND-
Leistungs-Garantie für die PHV dann Versicherungsschutz aus 
dieser Privathaftpflichtversicherung, wenn

1.1.1 ein anderer in Deutschland zum Betrieb der Haftpflichtversiche-
rung zugelassener Versicherer zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 
im Rahmen eines allgemein zugänglichen Privathaftpflichttarifes 
(ohne beitragspflichtige Leistungserweiterungen) für den einge-
tretenen Schaden eine Entschädigungsleistung zahlen würde und

1.1.2 der Versicherungsnehmer dies durch Vorlage der Versicherungs-
bedingungen nachweist und

1.1.3 der Versicherungsnehmer bei dem anderen Versicherer in diesem 
Tarif versicherbar gewesen wäre.

1.2 Die Berechnung der Entschädigung richtet sich nach den Bestim-
mungen des anderen Versicherers (einschließlich der Entschädi-
gungsgrenzen und Selbstbeteiligungen). Ein Anspruch auf Ent-
schädigungsleistungen über die für diesen Vertrag mit der 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG vereinbarten Versiche-
rungssummen hinaus ist nicht möglich.

1.3 Der mitversicherte Personenkreis gemäß A1-2 kann durch die 
VOLKSWOHL BUND-Leistungs-Garantie für die PHV nicht erwei-
tert werden.

1.4 Von der Erweiterung des Versicherungsschutzes ausgeschlossen 
sind Haftpflichtansprüche

1.4.1 aus im Ausland vorkommenden Schadensereignissen (A1-6.18 
AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus),

1.4.2 wegen der Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche 
Haftpflicht hinaus (A1-3.1 AVB PHV OV-Börse ExclusivPlus),

1.4.3 aufgrund beruflicher und gewerblicher Risiken (A1-1 AVB PHV 
OV-Börse ExclusivePlus),

1.4.4 wegen Vorsatz (A1-7.1 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus),

1.4.5 wegen vertraglicher Haftung (A1-3.2 AVB PHV OV-Börse 
ExclusivePlus),

1.4.6 wegen Eigenschäden (A1-7.4 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus),

1.4.7 aufgrund des Haltens und des Gebrauchs von versicherungspflich-
tigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen (A1-6.14 bis A1-6.16 
und 7.14 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus),

1.4.8 wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse zurückzuführen sind (A1-7.7 AVB PHV OV-Börse 
ExclusivePlus),

1.4.9 wegen Risiken, die einer Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen.

 Spezielle Regelungen innerhalb der AVB PHV OV-Börse Exclusive
Plus gehen diesen Ausschlüssen vor.

1.4.10 wegen Schäden durch Risiken, die der andere Versicherer nur 
beitragspflichtig versichert,

1.4.11 wegen Schäden durch Risiken, die bei der prokundo beitrags-
pflichtig versicherbar wären.

1.5 Von der Erweiterung des Versicherungsschutzes ausgeschlossen 
sind ferner

1.5.1 Rechtsschutzleistungen jeglicher Art

1.5.2 Assistance-Dienstleistungen

1.5.3 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit / Arbeitsunfähigkeit

1.6  Sonstige vertragliche Regelungen in den Verbraucherinformatio-
nen und den Versicherungsbedingungen bleiben von den spe-
ziellen Regelungen der VOLKSWOHL BUND-Leistungs-Garantie 
für die PHV unberührt und finden Anwendung. Insbesondere 
hat der Versicherungsnehmer auch die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften zu gewährleisten, um den Anspruch auf Versiche-
rungsleistung nicht zu verlieren.

1.7 Die Versicherungssumme Versicherers im Rahmen der 
VOLKSWOHL BUND-Leistungsgarantie für die PHV  beträgt je 
Versicherungsfall 25.000.000 Euro, maximal 10.000.000 Euro je 
geschädigter Person. Die Versicherungssumme für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache dieser 
Versicherungssumme begrenzt. 

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme 
je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.

1.8 Ist für diesen Vertrag eine generelle Selbstbeteiligung vereinbart, 
so wird diese bei der Entschädigungsberechnung berücksichtigt.

2 Neuwert-Entschädigung

2.1  Abweichend von A1-3.1 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus leis-
tet der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers für 
Sachschäden Schadenersatz zum Neuwert.

2.2 Die Höchstentschädigung ist auf 3.500 EUR je Versicherungsfall 
und Versicherungsjahr begrenzt.

2.3 Der beschädigte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der 
Beschädigung/Zerstörung nicht älter als 12 Monate ab Kauf-
datum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versiche-
rungsnehmer.

 Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht ledig-
lich Anspruch auf Zeitwertentschädigung.

2.4 Ausgeschlossen bleiben Schäden an

 a) mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z. B. Mobiletelefone, 
Pager),

 b) Computern jeder Art, auch tragbaren Computersystemen 
(z. B. Laptop, Tablet-PC),
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 c) Film- und Fotoapparaten,

 d) tragbaren Musik- oder Videowiedergabegeräten (z. B. MP3-
Player, CD-Wiedergabegeräte),

 e) Brillen jeder Art.

3 Verbesserte Forderungsausfall-Deckung (Opferschutz)

3.1 Ergänzend zu A3-1.1 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus Komplett 
besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn der Schaden-
ersatzanspruch des Versicherungsnehmers aufgrund eines Perso-
nenschadens nicht durchgesetzt werden kann, weil der Schädiger 
nicht bekannt ist.

3.2 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder 
einer gemäß A1-2 AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus  versicherten 
Person nur dann leistungspflichtig, wenn

 a) der Schädiger eine vorsätzliche Straftat begangen hat

 b) aufgrund dessen eine Strafanzeige vom Versicherungsnehmer 
oder der versicherten Person gestellt wurde

 c) das polizeiliche Ermittlungsverfahren eingestellt wurde und der 
schriftliche Einstellungsbescheid vorliegt

 d) der Versicherer Einblick in die polizeiliche Ermittlungsakte erhal-
ten hat,

 e) der Schädiger unbekannt bleibt.

3.3 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist auf 50.000 EUR 
je Versicherungsfall und -jahr begrenzt. Das gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichti-
ge Personen erstreckt.

3.4 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

 a) psychische Folgeschäden

 b) Sachschäden

4 Verzicht auf Selbstbeteiligungen

 Die in den AVB PHV OV-Börse ExclusivePlus in den Abschnitten A 
und B vereinbarten Selbstbeteiligungen entfallen, sofern es sich 
nicht um eine generell zum Vertrag vereinbarte Selbstbeteiligung 
handelt.
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